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ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
An Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der 
Sprechstundenzeiten
kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Ko-
stenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicher-
te unter 0711/96589700 oder
docdirekt.de

KINDERÄRZTLICHER NOTFALL-
DIENST
Tel. 116 117
samstags, sonntags und feiertags ab 9.00 bis 
19.00  Uhr Klinikum am Steinenberg, Reutlingen
Steinenbergstr. 3, Telefon 2 00-0
(keine tel. Voranmeldung notwendig)

Kernsprechstunde 9.00 bis 13.00 Uhr und
15.00 bis 20.00 Uhr

STANDORTE DER AED (Defibrillatoren)
• Waldfreibad Eningen
• Vor Rathaus II, Außenbereich
• Günter-Zeller-Sporthalle, Eingangsbereich
• HAP-Grieshaber-Festhalle, Außenbereich
• Arbachtal-Sporthalle, Eingangsbereich
(Nur zu den Öffnungszeiten!)

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Der jeweilige zahnärztliche Notfalldienst kann unter der 
Telefonnummer 01805/91 16 40
erfragt werden.

AUGENÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

HNO-ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

NOTFALL-RUFNUMMERN
Feuerwehr, Notarzt
und Rettungsdienst       1 12
Krankentransporte  1 92 22
Polizei           1 10
Täglich rund um die Uhr!

DIAKONIE-SOZIALSTATION
Pfullingen Eningen unter Achalm e.V.
Schillerstraße 47/3, 
Eningen,
Telefon 88 05 70

PFLEGEDIENST WEGGERLE
Wengenstraße 44, Eningen unter Achalm 
Tel. 07121/83626 

EINKAUFSDIENST ENINGEN
Tel. 892-8550 vormittags zwischen 8.30 und 11.30 Uhr

APOTHEKENDIENST
Apotheken-Notdienste wechseln täglich um 8.30 
Uhr. Während des Notdienstes von 20.00 Uhr abends 
bis 8.00 Uhr morgens werden nur ärztliche Rezepte 
beliefert und dringend benötigte Medikamente ab-
gegeben. Nachtzuschlag 2,50 E.

Samstag, 27.03.: 
Stadt-Apotheke Metzingen, 
Hindenburgstr. 1, 
Metzingen, 
Tel. 1342

Sonntag, 28.03.: 
Sonnen-Apotheke,
Uracher Straße 23, 
Dettingen, 
Tel. 97330 

RUFNUMMER FÜR STÖRMELDUNGEN
Entstörungsdienst Gas- und Wasserversorgung
(24 Stunden), Strom und Straßenbeleuchtung 
FairEnergie Reutlingen
Telefon 0 71 21/5 82-32 22

Vorgezogener Redaktionsschluss 
  
Aufgrund des Feiertags am Freitag, 02. April (Kar-
freitag) wird der Redaktionsschluss der Eninger 
Nachrichten in der kommenden Woche auf 
Dienstag, 30. März 2020, 23.30 Uhr  vorverlegt. 

Grabpflege und Grabschmuck an 
den Urnenstelen 
Mit Beginn des kalendarischen Frühlings nimmt auch 
die Blumenvielfalt auf unserem Friedhof wieder zu. 
Leider sind aber auch einige Gräber in einem 
sehr ungepflegten Zustand. In diesen Fäl-
len werden wir verstärkt Hinweistafeln ste-
cken und die Hinterbliebenen anschreiben. 
Zum Thema Grab- und Blumenschmuck an den 
Urnenstelen und am Urnenhügel lesen Sie bitte 
die aktuellen Informationen in den Schaukästen 
an den Eingängen oder an der Stelenanlage. 
Der Mitarbeiter des Friedhofes erhält den Auftrag 
regelmäßig an den Stelen und dem Hügel Blumen, 
Kerzen und andere Deko-Artikel abzuräumen. Diese 
Regelung erstreckt sich auch auf die Baumgräber 
und die Urnengemeinschaftsanlage am Obelisk. 
Wir bitten hierfür um Verständnis. 

Häckselplatz ab Montag 01. März 
mit geänderten Öffnungszeiten 
Ab Montag 01. März 2021 bis Samstag 30. Oktober 
2021 gelten für den Häckselplatz folgende Öffnungs-
zeiten 
Montag  15 – 18 Uhr 
Mittwoch 09 – 12 Uhr 
Freitag  15 – 18 Uhr 
Samstag  10 – 16 Uhr 

Ab 6. März 2021 (bis 27.11.2021) ist die Grüngut-
Abgabe auch wieder Samstag von 10 - 12 Uhr 
beim Parkplatz oberhalb der Bushaltestelle „Wenge“ 
möglich. 

Bitte beachten sie folgende Regelungen 
-  Es dürfen nicht mehr als 5 Fahrzeuge gleichzeitig 

auf den Häckselplatz 
-  Bleiben Sie bitte bis zur Abgabe von ihrem Grüngut 

im Auto sitzen 
- Entladen Sie ihr Grüngut eigenständig ohne Hilfe 
- Verlassen Sie danach umgehend den Häckselplatz 
-  Halten sie mindestens 2m Abstand zu Personal und 

anderen Personen 
-  Bitte halten Sie sich unbedingt an die Anwei-

sungen des Personals! 

Bitte besuchen Sie den Häckselplatz nicht, wenn 
- Sie grippeähnliche Symptome oder 
- Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten  

Grüngut Annahme 
Annahmestelle: 
Parkplatz oberhalb der Bushaltestelle „Wenge“ 
  
Abgabezeiten: 
Von Samstag, 06. März 2021 
bis Samstag, 27.11.2021 immer samstags (außer 
feiertags) von 10 – 12 Uhr. 

Häckselplatz bei der Erddeponie 
Eichberg 
01. März – 30. Oktober 2021 
  
Montag  15 – 18 Uhr 
Mittwoch 09 – 12 Uhr 
Freitag  15 – 18 Uhr 
Samstag  10 – 16 Uhr 

Restmüll-Tonne 
Abholung 14-täglich 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 

Bezirk Eningen 1 
Abfuhrtage: jeden zweiten Donnerstag 
Nächster Abholtermin: 01.04.2021 
 
Bezirk Eningen 2 
Abfuhrtage: jeden zweiten Montag 
Nächster Abholtermin: 10.04.2021 

Bio-Tonne 
Abholung 14-täglich 
Juni bis August wöchentlich 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 
  
Bezirk Eningen 1 
Abfuhrtage: jeden Donnerstag 
Nächster Abholtermin: 01.04.2021   
 
Bezirk Eningen 2 
Abfuhrtage: jeden Montag 
Nächster Abholtermin: 10.04.2021 

Papier-Tonne 
Abholung alle vier Wochen 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 
  
Bezirk Eningen 1 
Abfuhrtage: jeden vierten Donnerstag 
Nächster Abholtermin: 08.04.2021  
  
Bezirk Eningen 2 
Abfuhrtage: jeden vierten Montag 
Nächster Abholtermin: 29.03.2021 

Der gelbe Sack 
Abholung alle vier Wochen 
Bereitstellung ab 6.00 Uhr 
  
Gesamtgemeinde Eningen 
Abfuhrtage: jeden vierten Mittwoch 
Nächster Abholtermin:  31.03.2021  
  
Beratung unter 07121 480-3348, -3349 
E-Mail: abfallwirtschaft@kreis-reutlingen.de 

Gemeindeverwaltung Eningen unter 
Achalm 
Bitte beachten Sie die Hinweise in 
den amtlichen Bekanntmachungen. 

Gemeindebücherei Eningen 
Sulzwiesenstrasse 2 - 72800 Eningen unter Achalm

Click and Meet

Ab sofort kann die Bücherei nach Terminvereinba-
rung wieder besucht werden.

Bitte vereinbaren Sie telefonisch unter 892-8100 ei-
nen Termin für Ihren Büchereibesuch.

Sie erreichen uns zu unseren Öffnungszeiten.

Wir freuen uns, Sie nach Terminvereinbarung wieder 
in der Bücherei begrüßen zu dürfen.

FreibadBÜRGERAUTO

Fahrzeiten Bürgerauto Eningen:

Montag: 08:00 - 18:00 Uhr 
  durchgehend
Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr und 
  14:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 13:00 Uhr
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zusätzliche Fahrzeiten 
in der Karwoche:

Dienstag, 30.03.2021 auch 
nachmittags 14:00 - 17:00 
Uhr

Mittwoch, 31.03.2021 auch nachmittags 14:00 - 17:00 Uhr

Die Anrufzeiten für Buchungen sind montags bis donnerstags von 
8:00 - 10:00 Uhr
Telefonnummer 07121 - 892-8000

Bitte beachten Sie:
• aktuell wird nur eine Person (Ausnahme Personen aus einem 

Haushalt) pro Fahrt im Bürgerauto mitgenommen.

• der Mund-Nasenschutz muss während der Fahrt korrekt 
über Mund und Nase getragen werden.

• Hände bitte vor der Fahrt desinfizieren. Desinfektionsmittel 
steht zur Verfügung.

• bei Krankheitssymptomen sind keine Fahrten mit dem Bür-
gerauto möglich! Bereits gebuchte Fahrten in diesem Fall 
bitte unter der bekannten Telefonnummer oder vor Fahrt-
antritt beim Fahrer stornieren!

 

Musikschule Eningen, 
Johannes Popp, Eitlinger Str. 7, Tel. 07121-820452, 
E-Mail: musikschule@eningen.de 
Sprechstunde: dienstags: 11.30 - 12.30 Uhr (und nach Vereinbarung) 
(in den Ferien findet keine Sprechstunde statt!) 
  
oder 
  
Gemeindeverwaltung  Eningen unter Achalm, 
Ute Buskies, Rathaus 1, Zimmer 13, Tel. 07121-8921260, 
E-Mail: Ute.Buskies@eningen.de 
Sprechstunde:  Mo - Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr 
Di. 14.00 bis 18.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten des Jugendcafés/Hauptstr. 19 
  
Das Jugendcafé bleibt weiter geschlossen. 
Die bisher möglichen Angebote im Rahmen der Jugendarbeit können derzeit 
nicht mehr stattfinden. 

Ausnahme: Beratungsgespräche einzelner Jugendlicher sind weiterhin möglich. 
Terminvereinbarung über Email (kult´19-eningen@pro-juventa.de) oder Handy 
(0174 9924927) 
  
Kontaktmöglichkeiten: 
E-Mail: kult´19-eningen@pro-juventa.de 
oder Handy-Nr. 0174 9924927 

Öffnungszeiten des Rathauses 
  
Das Rathaus ist in nahezu gewohnter Weise wieder geöffnet. Das Bürgerbüro 
kann unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstand zu den 
gewohnten Öffnungszeiten besucht werden. Die Besucherzahl ist begrenzt, 
so dass es gegebenenfalls zu Wartezeiten im Eingangsbereich kommen kann. 
Selbstverständlich sind auch weiterhin Terminvereinbarungen im Bürgerbüro 
unter der Rufnummer 892-5550 möglich. 
  
Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind: 
  
Montag bis Freitag 08.00 – 12.30 Uhr 
Dienstag:  14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag:  14:.00 – 16.00 Uhr 

Für Besuche auf dem Bürgermeisteramt, Haupt- und Ordnungsamt, Bauamt, 
Amt für Finanzen und Betriebe sowie Gemeindewerke bitten wir vorab einen 
Termin zu vereinbaren. Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros helfen Ihnen gerne 
unter der Rufnummer 892-5550, den richtigen Ansprechpartner zu finden. 
  
Bitte denken Sie bei Ihrem Besuch auf dem Rathaus daran, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 

Gemeinde Eningen unter Achalm 
Landkreis Reutlingen 

  

Feuerwehrsatzung 
  
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 
und Abs. 3,  §7 Abs.1 Satz 1, § 8 Absatz 2 Satz 2 HS. 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes hat der 
Gemeinderat am 18.03.2021 folgende Satzung beschlossen  
  
§ 1 Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 
  
(1) Die Freiwillige Feuerwehr Eningen unter Achalm in dieser Satzung Feuerwehr 
genannt, ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der 
Gemeinde Eningen unter Achalm ohne eigene Rechtspersönlichkeit.  
(2) Die Feuerwehr in Eningen unter Achalm besteht aus: 
  
1.der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr, 
sie gliedert sich in zwei Löschzüge mit je zwei Gruppen. 
Bei Bedarf können weitere Gruppen gebildet werden. 
  
2.der Alters- und Ehrenabteilung 
  
3.der Jugendfeuerwehr 
  
§ 2 Aufgaben 
  
(1) Die Feuerwehr hat 
  
1.bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten 
und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu 
schützen und  
  
2.zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen tech-
nische Hilfe zu leisten. 
  
Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall 
oder dergleichen  verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder 
unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von 
Menschen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter führt,  von dem 
die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von 
Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder 
des Schadens nur durch  außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder 
verhindert werden kann. 
  
(2) Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen (§ 8 Hauptsatzung der 
Gemeinde Eningen unter Achalm) 
  
1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und 
Schiffe und 
  
2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklä-
rung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswache. 
  
§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr   
  
(1) In die Einsatzabteilungen der Feuerwehr können auf Grund freiwilliger Mel-
dung Personen als ehrenamtlich Tätige aufgenommen werden, die 
  
1. das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres an Einsätzen teilnehmen, 
  
2. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen 
sind, 
  
3. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind, 
  
4. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären, 
  
5. nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben, 
  
6. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnah-
me der Nummer 5  (Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen sind und 
  
7. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurden. 
  
Die Dienstzeit gemäß Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betragen. 
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(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt 
für die ersten zwölf Monate auf Probe. Innerhalb der Probezeit soll der Feuer-
wehrangehörige erfolgreich an einem Grundausbildungslehrgang teilnehmen. 
Aus begründetem Anlass kann die Probezeit verlängert werden. Auf eine Pro-
bezeit kann verzichtet oder sie kann abgekürzt werden, wenn Angehörige einer 
Jugendfeuerwehr oder einer Musikabteilung in eine Einsatzabteilung übertreten 
oder eine Person eintritt, die bereits einer anderen Gemeindefeuerwehr oder 
einer Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat. 
  
(3) Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen (§ 11 Abs. 4 FwG) 
kann der Feuerwehrausschuss im Einzelfall die Aufnahme abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 regeln sowie Ausnahmen von der Beendigung des ehrenamt-
lichen Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 und  den Dienstpflichten nach 
§ 5 Abs. 5 und 6 zulassen. 
  
(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Abteilungskommandanten zu 
richten. Vor Vollendung des 18. Lebensjahrs ist die schriftliche Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten erforderlich. Über die Aufnahme auf Probe, die Verkür-
zung oder Verlängerung der Probezeit und die endgültige Aufnahme entscheidet 
der Feuerwehrausschuss. Der Abteilungsausschuss der Einsatzabteilung, der 
der Bewerber angehören soll, ist zu hören. Neu aufgenommene Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr werden vom Feuerwehrkommandanten durch Handschlag 
verpflichtet. 
  
(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung ist dem 
Gesuchsteller vom Bürgermeister schriftlich mitzuteilen. 
  
(6) Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen vom Bürgermeister 
ausgestellten Dienstausweis. 
  
§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes  
  
(1) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr endet, wenn der ehrenamtlich tätige Angehörige der Gemeindefeu-
erwehr 
  
1. die Probezeit nicht besteht, 
  
2. während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt erklärt, 
  
3. seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG erfüllt hat, 
  
4. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes nicht mehr 
gewachsen ist, 
  
5. das 65. Lebensjahr vollendet hat, 
  
6. infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter verloren hat, 
  
7. Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnahme der 
Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen wird oder 
  
8. wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurde. 
  
(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf seinen Antrag vom 
Bürgermeister aus dem Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung zu entlassen, 
wenn 
  
1. er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung überwechseln möchte, 
  
2. der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder beruflichen Gründen 
nicht mehr möglich ist, 
  
3. er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder 
  
4. er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine andere 
Gemeinde verlegt. 
  
In den Fällen der Nummer 3 und 4 kann der Feuerwehrangehörige nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses auch ohne seinen Antrag entlassen werden. 
Der Betroffene ist vorher anzuhören. 
  
(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe schriftlich über den 
Abteilungskommandanten beim Feuerwehrkommandanten einzureichen. 
  
(4) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine Wohnung in eine 
andere Gemeinde verlegt, hat dies binnen einer Woche dem Feuerwehrkom-
mandanten anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn er nicht in der Gemeinde wohnt 
und er seine Arbeitsstätte in eine andere Gemeinde verlegt. 
  
(5) Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehrausschusses den 
ehrenamtlichen Feuerwehrdienst eines Feuerwehrangehörigen aus wichtigem 
Grund beenden. Dies gilt insbesondere  
  
1. bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst, 
  
2. bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten, 
3. bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der Feuerwehr oder 

4. wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Störung des Zusam-
menlebens in der Gemeindefeuerwehr verursacht hat oder befürchten lässt. 
  
Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister hat die Beendigung des 
ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch schriftlichen Bescheid festzustellen. 
  
(6) Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden sind, erhalten auf 
Antrag eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur Feuerwehr. 
  
§ 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
  
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Eningen 
unter Achalm haben das Recht, den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkomman-
danten, seinen Stellvertreter und die Mitglieder des Feuerwehrausschusses 
zu wählen. Sie haben außerdem das Recht, ihren Abteilungskommandanten, 
seinen Stellvertreter und die Mitglieder ihres Abteilungsausschusses zu wählen. 
  
(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten nach 
Maßgabe des § 16  FwG und der örtlichen Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr eine Entschädigung. 
(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten bei 
Sachschäden, die sie in Ausübung oder infolge des Feuerwehrdienstes erleiden 
einen Ersatz nach Maßgabe des § 17 FwG. 
  
(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind für die 
Dauer der Teilnahme an Einsätzen oder an der Aus- und Fortbildung nach Maß-
gabe des § 15 FwG von der Arbeits- oder Dienstleistung freigestellt. 
  
(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind verpflich-
tet (§ 14 Abs. 1 FwG) 
  
1. am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich 
teilzunehmen, 
  
2. bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden, 
  
3. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukommen, 
  
4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen Ange-
hörigen der Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich zu verhalten, 
  
5. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst 
zu beachten, 
  
6. die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Einrichtungen ge-
wissenhaft zu pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen, und 
  
7. über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im 
Rahmen ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung 
gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erfor-
derlich ist. 
  
(6) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeindefeuerwehr haben eine Abwesenheit von länger als zwei Wochen dem 
Feuerwehrkommandanten oder dem von  ihm Beauftragten rechtzeitig vorher 
anzuzeigen und eine Dienstverhinderung bei ihrem Vorgesetzten  vor dem 
Dienstbeginn zu melden, spätestens jedoch am folgenden Tage die Gründe 
hierfür zu nennen. 
  
(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persönlichen Gründen 
kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr auf An-
trag vom Feuerwehrkommandanten vorübergehend von seinen Dienstpflichten 
nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit werden. Unter den gleichen Voraussetzungen 
kann der Feuerwehrkommandant nach Anhörung des Feuerwehr- und des 
Abteilungsausschusses auf Antrag Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 
dauerhaft beschränken. 
  
(8) Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr gleichzeitig 
Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher Feu-
erwehrangehöriger, haben die sich hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor 
den Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2. 
  
(9) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr schuld-
haft die ihm obliegenden Dienstpflichten, kann ihm der Feuerwehrkommandant 
einen Verweis erteilen. Grobe Verstöße kann der Bürgermeister auf Antrag des 
Feuerwehrkommandanten mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro ahnden. Der 
Bürgermeister kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des Gemeinderats auf 
Beendigung des Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 5 den ehrenamtlich tätigen 
Feuerwehrangehörigen auch vorläufig des Dienstes entheben, wenn andernfalls 
der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen beeinträchtigt würden. Der Betroffene 
ist vor einer Entscheidung nach den Sätzen 1 bis 3 anzuhören. 
  
§ 6 Alters- und Ehrenabteilung 
  
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen, wer nach § 4 Abs.1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 2 Nr. 2 bis 4 aus dem 
ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung ausscheidet und 
keine gegenteilige Erklärung abgibt. 
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(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige der Feuerwehr 
unter Belassung der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung in die Alters- und 
Ehrenabteilung übernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1). 
  
(3) Der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung und sein Stellvertreter werden von 
den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer 
Wahl gewählt und nach Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl 
durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf 
ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Sie können vom Gemeinderat nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses abberufen werden. 
  
(4) Der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkom-
mandanten. Er wird vom stellvertretenden Leiter der Alters- und Ehrenabteilung 
unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten 
vertreten. 
  
(5) Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung, die hierfür die erforder-
lichen gesundheitlichen und fachlichen Anforderungen erfüllen, können vom 
Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem Leiter der Alters- und 
Ehrenabteilung zu Übungen und Einsätzen herangezogen werden. 
  
§ 7 Jugendfeuerwehr 
  
(1) Die Jugendfeuerwehr besteht aus der Jugendabteilung. 
  
(2) In die Jugendfeuerwehr können Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr 
aufgenommen werden, wenn sie 
  
1. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen 
sind, 
  
2. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind, 
  
3. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären, 
  
4. nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben, 
  
5. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 des Jugendgerichts-
gesetzes (JGG) mit Ausnahme der Entziehung der Fahrerlaubnis unterworfen 
sind und 
  
6. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt wurden. 
  
Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
beantragt werden. Über die Aufnahme und das dafür maßgebende Mindestalter 
entscheidet der Feuerwehrausschuss. 
  
(3) Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuer-
wehr endet, wenn 
  
1. er in eine Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen wird, 
  
2. er aus der Jugendfeuerwehr austritt, 
  
3. die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zurücknehmen, 
  
4. er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, 
  
5. er das 18. Lebensjahr vollendet oder 
  
6. der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr aus wichtigem 
Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt entsprechend. 
  
(4) Der Feuerwehrkommandant ernennt auf Vorschlag des Feuerwehrausschus-
ses den Jugendfeuerwehrwart (Leiter der Jugendfeuerwehr) und seine Stellver-
treter auf die Dauer von fünf Jahren. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit 
oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfol-
gers weiterzuführen. Der Feuerwehrkommandant kann geeignet erscheinende 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr mit der vorläufigen Leitung der Jugendfeu-
erwehr beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss einer Einsatzabteilung der 
Gemeindefeuerwehr angehören und soll den Lehrgang Jugendfeuerwehrwart 
besucht haben. Der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter können vom 
Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden. 
  
(5) Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
seiner Abteilung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er 
wird vom stellvertretenden Leiter der Jugendfeuerwehr unterstützt und von ihm 
in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten. 
  
(6) Die Jugendfeuerwehr wählt auf Vorschlag ihres Abteilungsausschusses den 
Leiter der Jugendgruppe (Jugendgruppenleiter) und seine Stellvertreter auf die 
Dauer von einem Jahr. 

§ 8 Ehrenmitglieder 
  
Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses 
  
1. Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere Verdienste 
erworben oder zur Förderung des Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, 
die Eigenschaft als Ehrenmitglied und 
  
2. bewährten Feuerwehr- und Abteilungskommandanten nach Beendigung ihrer 
aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen. 
  
§ 9 Organe der Feuerwehr 
  
Organe der Feuerwehr sind 
  
1. Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter, 
  
2. Leiter der Alters- und Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr, 
3. Feuerwehrausschuss, 
  
5. Abteilungsausschüsse, 
  
6. Hauptversammlung, 
  
7. Abteilungsversammlungen. 
  
§ 10 Feuerwehrkommandant, Abteilungskommandant und Stellvertreter 
  
(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant. 
  
(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter wer-
den von den Angehörigen der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr aus 
deren Mitte in geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
  
(3) Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und seines 
Stellvertreters werden in der Hauptversammlung durchgeführt. 
  
(4) Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und seinem Stellvertre-
ter kann nur gewählt werden, wer 
  
1. der Einsatzabteilung der Feuerwehr angehört, 
  
2. über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und  
  
3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt. 
  
(5) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter wer-
den nach der Wahl und nach Zustimmung durch den Gemeinderat vom Bür-
germeister bestellt. 
  
(6) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter haben 
ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens 
bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Kommt binnen drei 
Monaten nach Freiwerden der Stelle oder nach Versagung der Zustimmung 
keine Neuwahl zustande, bestellt der Bürgermeister den vom Gemeinderat 
gewählten Feuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkommandanten oder seinem 
Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3  FwG). Diese Bestellung endet mit der Bestellung 
eines Nachfolgers nach Absatz 5. 
  
(7) Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten, des 
Abteilungskommandanten und ihrer Stellvertreter kann binnen einer Woche nach 
der Wahl von jedem Wahlberechtigten Einspruch bei der Gemeinde erhoben 
werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht 
mehr geltend gemacht werden. Gegen die Entscheidung über den Einspruch 
können der Wahlberechtigte, der Einspruch erhoben hat, und der durch die 
Entscheidung betroffene Bewerber unmittelbar Anfechtungs- oder Verpflich-
tungsklage erheben. 
  
(8) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrkommandanten 
oder eines hauptberuflich tätigen Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten 
ist der Feuerwehrausschuss zu hören. 
  
(9) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 
verantwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt die ihm durch Gesetz und diese 
Satzung übertragenen Aufgaben durch. Er hat insbesondere 
  
1. eine Alarm- und Ausrückordnung für die Aufgaben nach § 2 aufzustellen und 
fortzuschreiben und sie dem Bürgermeister mitzuteilen, 
  
2. auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung hinzuwirken, 
  
3. für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr und 
  
4. für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu 
sorgen (§9 Abs. 1 Satz 2 FwG) 
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5. die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen bei Übungen und Einsätzen zu 
regeln, 
  
6. die Tätigkeit der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung, der Jugendfeuerwehr 
sowie des Kassenverwalters und des Gerätewarts zu überwachen, 
  
7. dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu berichten, 
  
8. Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bürgermeister mitzu-
teilen. 
  
Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben angemessen zu 
unterstützen. 
  
(10) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den Gemeinderat 
in allen feuerwehrtechnischen Angelegenheiten von sich aus zu beraten. Er soll 
zu den Beratungen der Gemeindeorgane über Angelegenheiten der Feuerwehr 
mit beratender Stimme zugezogen werden. 

(11) Der stellvertretende Feuerwehrkommandant hat den Feuerwehrkomman-
danten zu unterstützen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und 
Pflichten zu vertreten. 
  
(12) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter kön-
nen vom Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen 
werden (§ 8 Abs. 2 Satz 5 FwG). 
  
§ 11 Unterführer 
  
(1) Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur bestellt werden, wenn sie 
  
1. einer Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören, 
  
2. über die für ihr Amt erforderlichen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und 
  
3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen. 
  
(2) Die Unterführer werden vom Abteilungskommandanten im Einvernehmen 
mit dem Feuerwehrkommandanten auf Vorschlag des Abteilungsausschusses 
auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Der Feuerwehrkommandant kann die 
Bestellung nach Anhörung des Feuerwehrausschusses widerrufen. Die Unter-
führer haben ihre Dienststellung nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle eines 
vorzeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des Nachfolgers wahrzunehmen. 
  
(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach den Weisungen der Vorgesetzten 
aus. 
  
§ 12 Schriftführer, Kassenverwalter, Pressesprecher, Gerätewart 
  
(1) Der Schriftführer, der Kassenverwalter und der Pressesprecher werden vom 
Feuerwehrausschuss auf fünf Jahre gewählt. Der Gerätewart wird vom Feuer-
wehrkommandanten nach Anhörung des Feuerwehrausschusses im Einver-
nehmen mit dem Bürgermeister eingesetzt und abberufen. Vor der Bestellung 
eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrgerätewarts oder der Übertragung der 
Aufgaben des Feuerwehrgerätewarts auf einen Gemeindebediensteten ist der 
Feuerwehrausschuss zu hören. 
  
(2) Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses und über 
die Hauptversammlung jeweils eine Niederschrift zu fertigen und in der Regel 
die schriftlichen Arbeiten der Feuerwehr zu erledigen. 
  
(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 17) zu verwalten und 
sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Wirtschaftsplans 
zu verbuchen. Zahlungen darf er nur aufgrund von Belegen und schriftlichen 
Anweisungen des Feuerwehrkommandanten annehmen und leisten. 
Die Gegenstände des Sondervermögens sind ab einem Wert von 500 € in einem 
Bestandsverzeichnis nachzuweisen. 
  
(4) Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die Ausrüstung zu 
verwahren und zu pflegen.  Mängel sind unverzüglich dem Feuerwehrkomman-
danten zu melden.  
  
(5) Der Pressesprecher hat in Abstimmung mit dem Kommandanten die Öffent-
lichkeit über die Belange der Feuerwehr zu informieren. 
  
(6) Für Schriftführer, Kassenverwalter und Gerätewart in den Einsatzabteilungen 
gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß. 
  
§ 13 Feuerwehrausschuss, Abteilungsausschüsse 
  
(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten 
als dem Vorsitzenden und aus sechs auf fünf Jahre in der Hauptversamm-
lung gewählten Mitgliedern der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr.  
  
(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem 

- die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten, 
  
- der Leiter der Alters- und Ehrenabteilung, 
  
- der Jugendfeuerwehrwart, 
  
- der Schriftführer 
  
- der Kassenverwalter und 
  
- der Pressesprecher 
  
an. 
  
Der Schriftführer, Pressesprecher und der Kassenverwalter gehören dem  
Feuerwehrausschuss ohne Stimmrecht an. 
  
(3) Wird der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten nach Absatz 1 in den 
Feuerwehrausschuss gewählt, erhöht sich die Zahl der wählenden Mitglieder 
entsprechend. 
  
(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er ist 
hierzu verpflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die 
Einladung mit der Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens drei Tage vor 
der Sitzung zugehen. Der Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
  
(5) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehrausschusses durch 
Übersenden einer Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. 
Er kann an den Sitzungen jederzeit teilnehmen oder sich durch Beauftragte 
vertreten lassen. 
  
(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
  
(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über jede 
Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt; sie ist dem Bürgermeister sowie den 
Ausschussmitgliedern zuzustellen. Die Niederschriften sind den Angehörigen 
der Einsatzabteilungen auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 
  
(8) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch andere Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr beratend zuziehen. 
  
(9) Für die Durchführung der Sitzungen des Feuerwehrausschusses sowie der 
Abteilungsausschüsse gilt § 15 Abs. 6 sowie § 16 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 entspre-
chend. 

§ 14 Ausschüsse bei der Alters- und Ehrenabteilung, der Jugendfeuerwehr 
  
(1) Bei der Alters- und Ehrenabteilung, sowie der Jugendfeuerwehr werden 
Ausschüsse gebildet. 
Sie bestehen aus dem Leiter der Abteilung als den Vorsitzenden und  
  
- bei der Alters- und Ehrenabteilung aus zwei gewählten Mitgliedern, 
  
- bei der Jugendfeuerwehr aus zwei gewählten Mitgliedern. 
  
Die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung werden in der Abteilungsversamm-
lung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Die Mitglieder werden in der Jugendfeuerwehr für die Dauer von einem Jahr 
gewählt. 
  
(2) Den Ausschüssen gehören als Mitglied außerdem der Stellvertreter des Lei-
ters der Abteilung, der Schriftführer, und der Kassenverwalter an. 
  
(3) Für die Ausschüsse nach Absatz 1 gelten § 13 Abs. Die Absätze 4 bis 8 
entsprechend. Der Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzungen einzuladen; er 
kann sich an den Beratungen jederzeit beteiligen. 
  
§ 15 Hauptversammlung und Abteilungsversammlungen 
  
(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich mindestens 
eine ordentliche Hauptversammlung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
statt. Der Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feuer-
wehr, soweit für deren Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, zur 
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
  
(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen Bericht über 
das vergangene Jahr und der Kassenverwalter einen Bericht über den Rech-
nungsabschluss des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege (§ 18) zu 
erstatten. Die Hauptversammlung beschließt über den Rechnungsabschluss. 
  
(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie 
ist binnen eines Monats einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Ange-
hörigen der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr dies schriftlich unter 
Angaben von Gründen verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptver-
sammlung sind den Mitgliedern so wie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor 
der Versammlung bekannt zu geben. 
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(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Angehörigen der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr anwesend 
ist oder an der Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) in digitaler 
Form teilnimmt. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine zweite Hauptversammlung 
einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden bzw. in 
digitaler Form teilnehmenden Angehörigen der Einsatzabteilungen der Gemein-
defeuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversammlung werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 
  
(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Dem Bürger-
meister ist die Niederschrift auf Verlangen vorzulegen. 
  
(6) Sofern die Hauptversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung aus 
schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, 
entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehrausschusses, ob 
(a) die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu 
einem Jahr, verschoben wird oder 
(b) die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird. 
  
Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus 
Gründen des Infektionsschutzes, bei sonstigen außergewöhnlichen Notsitua-
tionen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 
unzumutbar wäre. 
  
Die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr im Sitzungsraum kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durch-
geführt werden, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbe-
sondere in Form einer Videokonferenz, möglich ist. Die nach dem Feuerwehr-
gesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und die Fassung von Be-
schlüssen in geheimer Abstimmung sind im Rahmen einer Hauptversammlung 
nach Absatz 6 Buchstabe b) nicht möglich. Für sie gilt § 16 Absatz 7. 
  
(7) Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr sowie die Abteilungsversammlungen bei der Alters- und Ehrenabteilungen, 
sowie der Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend. 

§ 16 Wahlen 
  
(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahl-
en werden vom Feuerwehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, 
bestellen die Wahlberechtigten einen Wahlleiter. 
  
(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. Wahlen in digitaler 
Form nach Absatz 7 Buchstabe c) werden ohne Stimmzettel durchgeführt. 
  
(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters ist 
gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten 
erhalten hat. Wird diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, bei der die einfache 
Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur 
ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ersten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr 
als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten muss. 
  
(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl 
ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat 
so viele Stimmen, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehr-
ausschuss sind diejenigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Die nicht gewählten Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen 
Ersatzmitglieder. Scheidet ein gewähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für 
den Rest der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei der Wahl die höchste 
Stimmenanzahl erzielt hat. 
  
(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur 
Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl 
nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl statt. 
  
(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder 
seines Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl 
nicht zu, so hat der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis 
aller Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbildung 
und Bewährung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 
2 Satz 3 FwG) eignen. 
  
(7) Sofern die Hauptversammlung nach § 16 Absatz 6 nicht in Form einer 
Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, entscheidet der Bürgermeister nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses, ob 
  
(a) die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Beschlussfassungen in geheimer Abstimmung in einer Präsenzver-
sammlung (Wahlversammlung) durchgeführt werden oder 
  
(b) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versamm-
lung in Form einer Briefwahl herbei- bzw. durchgeführt werden oder 

(c) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in 
Form einer Online-Abstimmung bzw. -Wahl herbei- bzw. durchgeführt werden. 
  
(8) Für die Wahlen in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und den 
Abteilungen bei den Altersabteilungen, der Jugendfeuerwehr und den Musikab-
teilungen gelten die Absätze 2 bis 7 sinngemäß. 
  
§ 17 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschafts-
kasse) 
  
(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kameradschaftspflege 
und die Durchführung von Veranstaltungen gebildet. 
  
(2) Das Sondervermögen besteht aus 
  
1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter, 
  
2. Erträgen aus Veranstaltungen, 
  
3. sonstigen Einnahmen, 
  
4. mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen. 
  
(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters ei-
nen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben 
der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu 
leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig 
deckungsfähig erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können 
zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige 
Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur 
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen 
werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt. 
  
(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Der 
Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über 
die Verwendung der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festge-
legten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausfüh-
rung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister. 
  
(5) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschafts-
kasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei Rechnungsprüfern, die von der 
Hauptversammlung auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungs-
abschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen. 
  
6) Für die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und die Jugendfeu-
erwehr werden ebenfalls Sondervermögen im Sinne des Absatzes 1 gebildet. 
Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend; an die Stelle des Feuerwehrkom-
mandanten, des Feuerwehrausschusses und der Hauptversammlung treten 
der Abteilungskommandant, der Abteilungsausschuss und die Abteilungsver-
sammlung. 
  
§ 18 Inkrafttreten 
  
(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
  
(2) Gleichzeitig treten die früheren Feuerwehrsatzungen, die dieser Satzung 
entsprechen oder widersprechen außer Kraft. 
  
Eningen unter Achalm, den 22.03.2021 
  
gez. 

Alexander Schweizer 
Bürgermeister 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
  
Eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen 
ist, gilt ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an als gültig zustande 
gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind; 

die Bürgermeisterin dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der in Satz 2 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde Eningen unter 
Achalm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.
 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 dieses Hinweises geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 dieses Hinweises genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 4 Abs. 4 Gemeindeordnung). 
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Gemeinde Eningen unter Achalm 
Landkreis Reutlingen 

  

Polizeiverordnung 
 

gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz 
der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern 
(Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung).
Aufgrund von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 des 
Polizeigesetzes (PolG) in der Fassung vom 06. Oktober 2020 (GBl. 2020, ber. 
S. 1092) wird mit Zustimmung des Gemeinderats vom 18.03.2021 verordnet: 

I. Allgemeine Regelungen

 § 1 Begriffsbestimmungen
 (1)  Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, die dem 

öffentli-chen Verkehr gewidmet sind (§ 2 Abs. 1 StrG) oder auf denen 
ein tat-sächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet. 

 (2) Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten 
oder ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden Flächen ohne Rücksicht 
auf ih-ren Ausbauzustand. Sind solche Gehwege nicht vorhanden, gel-
ten als Gehwege die seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer 
Breite von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch Fußwege, Fußgängerzonen, 
ver-kehrsberuhigte Bereiche im Sinne der StVO und Treppen (Staffeln).

 (3)  Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugängliche, gärtnerisch 
ge-staltete Anlagen, die der Erholung der Bevölkerung oder der Ge-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen. Dazu gehören auch 
Verkehrs-grünanlagen und allgemein zugängliche Kinderspielplätze 
sowie Schul- und Sportanlagen.

II. Schutz gegen Lärmbelästigung

 § 2 Nachtruhe
 
 Es ist verboten, in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr die Nachtruhe anderer 

mehr als den Umständen unvermeidbar insbesondere durch lärmende 
Unterhaltung, Singen, Johlen, Schreien, Grölen oder anderer geräusch-
verursachender Tätigkeiten zu stören. Dies gilt auch bei nächtlichem 
An- und Abfahren von Kraftfahrzeugen, soweit nicht das Straßenverkehrs-
recht Anwendung findet.

 § 3  Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, 
Musikinstrumenten u. ä.

 (1)  Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, 
Mu-sikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-aku-
stische Gerä-te zur Lauterzeugung dürfen nur so benutzt werden, 
dass andere nicht er-heblich belästigt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Geräte oder In-strumente bei offenen Fenstern oder Türen, 
auf offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder 
gespielt werden.

 (2) Abs. 1 gilt nicht:
 a)  bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im Freien und 

bei Ver-anstaltungen, die einem herkömmlichen Brauch entspre-
chen,

 b) für amtliche Durchsagen.

 § 4 Lärm aus Gaststätten, Vergnügungs- und Versammlungsräumen
 Aus Gaststätten, Gartenwirtschaften, Vergnügungs- und Versammlungs-

räumen, innerhalb der im Zusammenhang bebauten Gebiete oder in der 
Nähe von Wohn-gebäuden darf kein Lärm nach außen dringen, durch 
den andere erheblich beläs-tigt werden. Fenster und Türen sind erforder-
lichenfalls geschlossen zu halten.

 § 5 Lärm durch Fahrzeuge
 In bewohnten Gebieten oder in der Nähe von Wohngebäuden ist es au-

ßerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen verboten,
 a) Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen,
 b) Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut zu schließen,
 c) Motoren von Krafträdern bzw. von Fahrrädern mit Hilfsmotoren in 

Toreinfahr-ten, Durchfahrten oder auf Innenhöfen von Wohnhäusern an-
zulassen,

 d) beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm zu verur-
sachen

 e) mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnötige 
Schallzei-chen abzugeben

 § 6 Lärm von Sport- und Spielplätzen
 (1) Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung 

entfernt sind, dürfen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 8.00 Uhr, während 
der gesetzlich festgeschriebenen Sommerzeit (MESZ) zwischen 21.00 
Uhr und 8.00Uhr, nicht benützt werden. Diese Beschränkungen gelten 
nicht für Kinderspielplätze, d.h. Spielplätze, deren Benutzung nur durch 
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zugelassen ist.

 Dies gilt nicht für den bis 22.00 Uhr unter Aufsicht durchgeführten Spiel- 
und Trainingsbetrieb der Sportvereine auf Sportplätzen.

 (2) Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz, insbesondere die Sportanlagenlärmschutzverordnung, 
unberührt.

 § 7 Haus- und Gartenarbeiten
 (1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigungen anderer 

führen können, dürfen werktags (Montag bis Samstag) in der Zeit von 7.00 
Uhr bis 20.00 Uhr ausgeführt werden. 

 (2) Die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbe-
sondere die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
gesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung –32. BimSchV-) 
bleiben unberührt

 § 8 Lärm durch Tiere 
 Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch an-

haltende tierische Laute mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
gestört wird. 

III. Umweltschädliches Verhalten und Belästigung der 
Allgemeinheit

 § 9 Abspritzen von Kraftfahrzeugen
 Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen ist untersagt.

 § 10 Benutzung öffentlicher Brunnen
 Öffentliche Brunnen dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung 

benutzt werden. Es ist verboten, sie zu beschmutzen sowie das Wasser 
zu verunreinigen.

 § 11 Verkauf von Lebensmitteln im Freien
 Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, 

so sind für Speisereste und Abfälle geeignete Behälter bereitzustellen.

 § 12 Gefahren durch Tiere
 (1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet 

wird.
 (2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ähnlichen 

Tieren, die durch ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen 
gefährden können, ist der Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 (3) Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf öffentlichen 
Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen. Außerhalb der in 
Satz 1 genannten Gebiete dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, 
die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.

 § 13 Verunreinigung durch Hunde
 Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser 

seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder 
in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist 
unverzüglich durch den Halter oder Führer des Hundes zu beseitigen.

 § 14 Taubenfütterungsverbot
 Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und 

Erholungsanlagen nicht gefüttert werden.

 § 15 Belästigung durch Ausdünstungen

 Übelriechende Gegenstände oder Stoffe dürfen in der Nähe von Wohn-
gebäuden nicht gelagert, verarbeitet oder befördert werden, wenn Dritte 
dadurch in ihrer Gesundheit geschädigt oder erheblich belästigt werden.

 § 16 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen
 (1) An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungs-

anlagen oder den zu ihren gehörenden Einrichtungen ist es ohne Erlaubnis 
der Ortspolizeibehörde untersagt:

 a)  außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Plakatsäulen, Anschla-
getafeln usw.)  zu plakatieren

  b) andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften oder zu be-
malen. Dies gilt auch für bauliche und sonstige Anlagen, die von 
öffentlichen Straßen und Gehwege oder Grün- und Erholungsanlagen 
einsehbar sind. 

 (2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und 
Straßenbildes nicht zu befürchten sind. 

 (3) Wer entgegen § 16 Abs. 1 außerhalb von zugelassenen Plakatträgern 
plakatiert oder andere als dafür zugelassene Flächen beschriftet oder 
bemalt, ist zur unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungs-
pflicht trifft unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes 
auch den Veranstalter oder die Person, die auf den jeweiligen Plakatan-
schlägen oder Darstellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt 
wird oder für dessen Veranstaltung geworben wird.

 § 17 Belästigung der Allgemeinheit
 (1) Auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungs-

anlagen ist untersagt:
 1. das Nächtigen,
 2.  das die körperliche Nähe suchende oder sonst besonders aufdring-

liche Betteln sowie das Anstiften von Minderjährigen zu dieser Art 
des Bettelns,

 3. das Verrichten der Notdurft,
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 4. der öffentliche Konsum von Betäubungsmitteln.
 5.  Gegenstände aller Art wie z.B. Flaschen, Dosen, Zigaretten, Verpa-

ckungen, Papier, Lebensmittelreste und Tüten wegzuwerfen oder 
abzulagern, außer in dafür bestimmte Abfallbehältern

 (2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Betäubungsmittelge-
setzes bleiben unberührt.

IV. Schutz der Grün- und Erholungsanlagen
 § 18 Ordnungsvorschriften
 (1) In den Grün- und Erholungsanlagen ist es unbeschadet der vorstehen-

den Vorschriften untersagt,
 1.  Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anlagenflächen außer-

halb der Wege und Plätze sowie der besonders freigegebenen und 
entsprechend gekennzeichneten Flächen zu betreten; 

 2.  sich außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten, Wegesperren 
zu beseitigen oder zu verändern oder Einfriedigungen oder Sperren 
zu überklettern;

 3.  außerhalb der Kinderspielplätze oder der entsprechend gekenn-
zeichneten Tummelplätze zu spielen oder sportliche Übungen zu 
treiben, wenn dadurch Dritte erheblich belästigt werden 

 4.  Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile zu 
verändern oder aufzugraben oder außerhalb zugelassener Feuer-
stellen Feuer anzumachen;

 5.  Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen;
 6.  Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder Sehbehin-

derten mitgeführt werden, unangeleint umherlaufen zu lassen; auf 
Kinderspielplätze, Sportplätze oder Liegewiesen dürfen Hunde nicht 
mitgenommen werden;

 7.  Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedigungen oder an-
dere Einrichtungen zu beschriften, zu bekleben, zu bemalen, zu 
beschmutzen oder zu entfernen;

 8.  Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu fi-
schen;

 9.  Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benützen sowie außerhalb 
der dafür besonders bestimmten und entsprechend gekennzeich-
neten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen, Snowboarden oder 
Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ zu treiben, zu reiten, zu 
zelten, zu baden oder Boot zu fahren;

 10.  Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt nicht 
für Kinderwagen und fahrbare Krankenstühle sowie für Kinderfahr-
zeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht gefährdet werden.

 (2) Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und Spielgeräte dürfen 
nur von Kindern bis zu 12 Jahren benützt werden.

V. Bekämpfung von Ratten
 § 19 Anzeige- und Bekämpfungspflicht
 (1) Die Eigentümer von:
 1. bebauten Grundstücken
 2.  unbebauten sowie landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten 

Grundstücken innerhalb der im Zusammenhang bebauten Grund-
stücke (Innenbereich §§ 30 – 34 Baugesetzbuch),

 3.  Lager- und Schuttplätzen, Kanalisationen, Garten- und Parkanla-
gen, Ufern, Wassergräben und Dämmen sind verpflichtet, wenn 
sie Rattenbefall feststellen, unverzüglich der Ortspolizeibehörde 
Anzeige zu erstatten und eine Rattenbekämpfung durchzuführen. 
Die Bekämpfungsmaßnahmen sind so lange zu wiederholen, bis 
sämtliche Ratten vernichtet sind. 

 (2) Das Gift ist so auszulegen, dass Menschen nicht gefährdet werden. 
Giftköder dürfen im Freien oder in unverschlossenen Räumen nicht un-
bedeckt und nicht ungesichert ausgelegt werden.

 (3) Die Ortspolizeibehörde kann eine allgemeine Rattenbekämpfung auf 
Kosten der Verpflichteten für die ganze Gemeinde oder einen Teil des Ge-
meindegebiets anordnen. In der Anordnung ist der Zeitraum festzulegen, 
indem die Rattenbekämpfung durchzuführen ist.

VI. Anbringen von Hausnummern
 § 20 Hausnummern
 (1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens an dem Tag, 

an dem sie bezogen werden, mit der von der Gemeinde festgesetzten 
Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.

 (2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus ein-
nummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummernschilder sind 
unverzüglich zu erneuern. Die Hausnummern sind in einer Höhe von 
nicht mehr als 3 m an der der Straße zugekehrten Seite des Gebäudes 
unmittelbar über oder neben dem Gebäudeeingang oder, wenn sich der 
Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite des Gebäudes befindet, an der 
dem Grundstückszugang nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. 
Bei Gebäuden, die von der Straße zurückliegen, können die Hausnum-
mern am Grundstückszugang angebracht werden.

 (3) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in 
welcher Ausführung Hausnummern anzubringen sind, so weit dies im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung geboten ist.

VII. Schlussbestimmungen

 § 21 Zulassung von Ausnahmen
 Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann die 

Ortspolizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiver-
ordnung zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen.

 § 22 Ordnungswidrigkeiten
 (1) Ordnungswidrig im Sinne von § 26 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig
 1.  entgegen § 2 die Nachtruhe anderer mehr als nach den Umständen 

unvermeidbar stört, 
 2.  entgegen § 3 Abs. 1 Rundfunk – und Fernsehgeräte, Lautsprecher, 

Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente sowie andere mecha-
nische oder elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung so benutzt, 
dass andere erheblich belästigt werden,

 3.  entgegen § 4 aus Gaststätten, Gartenwirtschaften, Vergnügungs- 
und Versammlungsräumen Lärm nach außen dringen lässt, durch 
den andere erheblich belästigt werden,

 4.  entgegen § 5 außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen Kraftfahr-
zeugmotoren unnötig laufen lässt, Fahrzeug- und Garagentüren 
übermäßig laut schließt, Motoren von Krafträdern in Toreinfahrten, 
Durchfahrten oder auf Innenhöfen von Wohnhäusern anlässt, beim 
Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm verursacht 
oder mit an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnötig 
Schallzeichen abgibt,

 5. entgegen § 6 Sport- und Spielplätze benützt,
 6. entgegen § 7 Haus- und Gartenarbeiten durchführt,
 7. entgegen § 8 Tiere so hält, dass andere erheblich belästigt werden,
 8. entgegen § 9 Ziff. 1 Kraftfahrzeuge auf öffentlicher Straße abspritzt, 
 9.  entgegen § 10 öffentliche Brunnen entgegen ihrer Zweckbestim-

mung benutzt, sie beschmutzt oder das Wasser verunreinigt
 10.  entgegen § 11 geeignete Behälter für Speisereste und Abfälle nicht 

bereithält
 11.  entgegen § 12 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass andere 

gefährdet werden
 12.  entgegen § 12 Abs. 2 das Halten gefährlicher Tiere der Ortspolizei-

behörde nicht unverzüglich anzeigt,
 13.  entgegen § 12 Abs. 2 Hunde frei umherlaufen lässt,
 14.  entgegen § 13 als Halter oder Führer eines Hundes verbotswidrig 

abgelegten Hundekot nicht unverzüglich beseitigt,
 15.  entgegen § 14 Tauben füttert,
 16.  entgegen § 15 übelriechende Gegenstände oder Stoffe lagert, 

verarbeitet oder befördert,
 17.  entgegen § 16 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zugelassene Flä-

chen beschriftet oder bemalt oder als Verpflichteter des in § 16 Abs. 
3 beschriebenen Beseitigungspflicht nicht nachkommt,

 18.  entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt,
 19.  entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjährige zu solchem 

Betteln anstiftet,
 20.  entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet,
 21.  entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 4 Betäubungsmittel öffentlich konsumiert 
 22.  entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 5 Gegenstände wegwirft oder ablagert, es 

sei denn, dies erfolgt in dafür zur Verfügung gestellte Abfallbehälter
 23.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasenflächen oder 

sonstige Anlagenflächen betritt,
 24.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb der freigegebenen Zeiten sich 

in nicht dauernd geöffneten Anlagen oder Anlagenteilen aufhält, 
Wegesperren beseitigt oder verändert oder Einfriedigungen oder 
Sperren überklettert,

 25.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 3 außerhalb der Kinderspielplätze oder der 
entsprechend gekennzeichneten Tummelplätze spielt oder sport-
liche Übungen treibt,

 26.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 4 Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen 
oder sonstige Anlagenteile verändert oder aufgräbt oder außerhalb 
zugelassener Feuerstellen Feuer macht,

 27.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 5 Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, Erde, 
Sand oder Steine entfernt,

 28.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 6 Hunde unangeleipo76gß nt umherlaufen 
lässt oder Hunde auf Kinderspielplätzen, Sportplätze oder Liege-
wiesen mitnimmt,

 29.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 7 Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, 
Einfriedigungen oder andere Einrichtungen beschriftet, beklebt, 
bemalt, beschmutzt oder entfernt,

 30.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 8 Gewässer oder Wasserbecken verun-
reinigt oder darin fischt,

 31.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 9 Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte 
benützt sowie außerhalb der dafür bestimmten oder entsprechend 
gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen, Snow-
boarden oder Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ betreibt, 
reitet, zeltet, badet oder Boot fährt,

 32.  entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 10 Parkwege befährt oder Fahrzeuge 
abstellt,

 33.  entgegen § 18 Abs. 2 Turn- und Spielgeräte benutzt
 34.  entgegen § 19 Abs. 1 als Verpflichteter festgestellten Rattenbefall 

nicht unverzüglich der Ortspolizeibehörde anzeigt, eine Rattenbe-
kämpfung nicht unverzüglich durchführt oder die Bekämpfungs-
maßnahmen nicht so lange wiederholt, bis sämtliche Ratten ver-
nichtet sind,
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 35.  entgegen § 19 Abs. 2 Gift auslegt,
 36.  entgegen § 20 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude nicht mit 

den festgesetzten Hausnummern versieht,
 37.  unleserliche Hausnummernschilder entgegen § 20 Abs. 2 nicht 

unverzüglich erneuert oder Hausnummern nicht entsprechend § 
20 Abs. 2 anbringt.

 (2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 21 zugelassen worden 
ist.

 (3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 26 Abs. 2 Polizeigesetz und § 17 
Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
geahndet werden.

 § 23 Inkrafttreten
 (1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-

machung in Kraft.

 (2)Gleichzeitig treten die früheren Polizeiverordnungen, die dieser Polizei-
verordnung entsprechen oder widersprechen, außer Kraft. 

Eningen unter Achalm., den 18.03.2021

gez.   Schweizer
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen 
ist, gilt ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an als gültig zustande 
gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind;

2.  die Bürgermeisterin dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der in Satz 2 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde Eningen 
u.A. unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 dieses Hinweises geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 dieses Hinweises genanten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen (§ 4 Abs. 4 Gemeindeordnung).

Brennholz-Versteigerung 
Wegen der aktuell geltenden Verordnungen zum Infektionsschutz wird auch der zweite Brennholzverkauf in dieser 
Saison nicht in gewohnter Weise stattfinden können. 

Wie im Dezember wird es eine schriftliche Versteigerung geben. Interessenten haben dabei die Möglichkeit, bis 
zum 06. April 2021 ihre Gebote auf untenstehendem Formular abzugeben. Am 7. April erfolgt der Zuschlag durch 
Mitarbeiter der Gemeinde sowie den Förster Friedemann Rupp. Im Anschluss erhalten die Bieterinnen und Bieter 
eine Rechnung für die ersteigerten Lose bzw. eine Absage, sofern sie bei keinem Los den Zuschlag erhalten haben.
Die Liste und die Karten mit den Brennholz-Poltern und den Flächenlosen sowie das Gebotsformular sind unter 
www.eningen.de abrufbar und können im Bürgerbüro des Rathauses 1 abgeholt  werden.

Hinweise zum Verfahren:
•  Bitte geben Sie Ihr schriftliches Gebot in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Brennholz-Ver-

steigerung“ bei der Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm, Rathausplatz 1, 72800 Eningen unter Achalm 
ab. Die Umschläge werden erst am 07.04.2021 geöffnet, um Chancengleichheit zu gewährleisten.

•  Für jedes Polter und jedes Los ist das Mindestgebot angegeben. Bitte geben Sie Ihr Gebot in absoluter Höhe, 
also den Betrag für das gesamte Polter bzw. Los an.

•  Das höchste Gebot erhält den Zuschlag. Bei gleichen Höchstgeboten entscheidet das Los.
•  Sie können angeben, wie viel Holz Sie maximal ersteigern wollen. Sollten Sie bei mehr Holz den Zuschlag erhal-

ten, werden die Lose nach Reihenfolge der Losnummern zugeschlagen, bis Ihre Maximalmenge überschritten 
ist. Dadurch entstehende Mehrmengen sind zu tolerieren.

•  Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse an. Diese wird für die Rechnungsstellung verwendet.
•  Sollten die vorgegebenen Zeilen nicht ausreichen, kann ein zweites Formular verwendet werden. Bitte füllen 

Sie dieses ebenfalls vollständig aus.
•  Eine Besichtigung der Polter und Flächenlose vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen. Mit „Totholz“ 

markierte Stämme sind nicht Bestandteil des Flächenloses und dürfen nicht aufgearbeitet werden.
•  Die Mengen der Flächenlose wurden geschätzt und dienen nur der besseren Orientierung und der Feststellung 

der Maximalmenge. Die angegebene Werte sind ausdrücklich keine Garantie für die Ergiebigkeit des Loses.
•  Das Holz darf wie üblich erst nach vollständiger Bezahlung aufgearbeitet oder abgefahren werden. 
•  Das Merkblatt für Flächenlos-Selbstwerber und Brennholzkunden, das unter www.eningen.de abrufbar ist bzw. 

mit den Unterlagen ausgehändigt wird, ist Bestandteil des Kaufvertrags.
•  Bitte legen Sie Ihrem Gebot eine Kopie Ihres Sachkundenachweises (Motorsägen-Lehrgang) bei. Dieser Nach-

weis wird nicht zurückgegeben.
•  Für Fragen steht Ihnen der Förster unter 0151/14043933 oder f.rupp@kreis-reutlingen.de zur Verfügung.
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Brennholz- und Flächenlos-Versteigerung April 2021 
 

Name  
 

Anschrift  
 
 

  
Ich möchte höchstens folgende Mengen (in Fm) ersteigern: 
Polter:  
Flächenlose:  

  
Meine Gebote für Polter:  
 

Polternummer Gebot Polternummer Gebot 
  

 
 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
Meine Gebote für Flächenlose:  
 

Losnummer Gebot Losnummer Gebot 
  

 
 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
Die Verkaufsbedingungen sind mir bekannt und werden hiermit anerkannt.  
 
Ort, Datum: 
 
 

Rechtsverbindliche Unterschrift: 

 Polternummer/Losnummer ->
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Gemeinde Eningen
Brennholzverkauf April 2021

Polter

Polter Haupt-Holzart Menge Mindest-gebot

50 Bu 5,21 Fm 320 €

51 Es 5,95 Fm 365 €

52 Es 1,69 Fm 100 €

53 Es 6,18 Fm 380 €

54 Es 6,09 Fm 380 €

55 Bu 2,93 Fm 180 €

56 Es 9,37 Fm 580 €

57 Es 2,21 Fm 135 €

58 Es 7,13 Fm 440 €

59 Es 4,38 Fm 270 €

60 Kir 1,63 Fm 100 €

61 Es 4,16 Fm 255 €

62 Es 6,22 Fm 380 €

63 Es 8,10 Fm 500 €

64 Bu 6,36 Fm 390 €

65 Es 7,76 Fm 480 €

66 Es 5,51 Fm 340 €

67 Es 8,98 Fm 550 €

68 Es 6,27 Fm 380 €

69 Bu 5,70 Fm 350 €

70 Es 5,22 Fm 320 €

71 Es 1,52 Fm 90 €

72 Es 3,83 Fm 235 €

73 Es 3,51 Fm 215 €

74 Es 2,63 Fm 160 €

75 Es 2,06 Fm 125 €

76 Es 2,75 Fm 170 €

Die Polter sind mit blauer Farbe angeschrieben.

Flächenlose

Los Haupt-Holzart Menge Mindest-gebot

150 Es 8 Fm  120 € 

151 Es 6 Fm  90 € 

154 Es 4 Fm  60 € 

155 Es 3 Fm  45 € 

156 Es 5 Fm  75 € 

157 Es 9 Fm  130 € 

158 Es 9 Fm  130 € 

159 Es 5 Fm  75 € 

160 Es 8 Fm  100 € 

161 Es 8 Fm  100 € 

162 Es 3 Fm  35 € 

163 Es 10 Fm  100 € 

164 Es 7 Fm  80 € 

165 Es 5 Fm  60 € 

166 Es 6 Fm  70 € 

167 Es 4 Fm  50 € 

168 Es 8 Fm  90 € 

169 Es 10 Fm  100 € 

170 Es 9 Fm  100 € 

171 Es 8 Fm  90 € 

172 Es 6 Fm  70 € 

173 Es 5 Fm  50 € 

174 Es 4 Fm  45 € 

175 Es 4 Fm  40 € 

176 Es 4 Fm  40 € 

177 Es 5 Fm  50 € 

Die Flächenlose sind mit pink markierten Pfosten aufgesteckt.

Friedhof - Grabsteinkontrolle 
Nach der Unfallverhütungsvorschrift der Gartenbau- und Berufsgenossenschaft 
(VSG 4.7) und nach der Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmal-
anlagen und Grabsteinen, sind diese jährlich auf ihre Standsicherheit durch den 
Friedhofsträger zu prüfen. Die diesjährige Prüfung der Grabsteine wird durch die 
Kommune in der Zeit von 22. März bis zum 23. April durchgeführt. Werden bei 
der Überprüfung Mängel festgestellt, werden die Nutzer auf die unverzügliche 
Beseitigung des Mangels hingewiesen. 

Friedhofsverwaltung der Gemeinde Eningen unter Achalm 

Gemeindewerke Eningen unter Achalm

Abschlagszahlung für Gas/ Wasser/ Abwasser 
  
Die nächste Abschlagszahlung für Gas, Wasser und Abwasser wird am 
31.03.2021 zur Zahlung fällig. 
  
Bitte denken Sie ohne weitere Aufforderung an die pünktliche Bezahlung der 
Abschlagsbeträge, es ergeht keine gesonderte Rechnung mehr. 
Bei Kunden, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die Ab-
schlagsbeträge wie bisher zum Fälligkeitstermin abgebucht. 
  
Der in diesem Jahr zu bezahlende Abschlagsbetrag sowie die Fälligkeitstermine 
sind aus der Jahresendabrechnung 2020 bzw. später zugegangene Mitteilungen 
zu entnehmen. 
  
Damit unnötige Mahngebühren vermieden werden, hier nochmals die Fällig-
keitstermine: 
 
• 31.03.2021
• 30.04.2021
• 31.05.2021
• 30.06.2021
• 02.08.2021

• 31.08.2021
• 30.09.2021
• 02.11.2021
• 30.11.2021
  
Bei Überweisungen bitte unbedingt die Geschäftspartnernummer angeben. 
  
Unsere Bankverbindungen lauten: 
  
Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN: DE31640500000000540900 BIC: SOLADES1REU 
  
Vereinigte Volksbanken Sindelfingen 
IBAN: DE85603900000063901005 BIC: GENODES1BBV 
  
Um unseren Kunden die Terminüberwachung zu ersparen, bieten wir an, am 
Bankeinzugsverfahren teilzunehmen. Ein entsprechender Vordruck ist auch bei 
den Gemeindewerken unter der Tel. Nr.: 892-1620 oder im Bürgerbüro unter der 
Tel. Nr.: 892-5550 erhältlich. 
Außerdem finden Sie das Formular zum Sepa-Lastschriftmandat im Internet unter 
www.Eningen.de bei den Gemeindewerken. 
  
Ihre Gemeindewerke Eningen unter Achalm 
  
Neuverlegung einer Erdgasversorgungsleitung 
im Hildenweg 14 
  
Ab dem 29.03.2021 bis voraussichtlich 09.04.2021 verlegt die FairNetz GmbH 
im Auftrag der Gemeindewerke Eningen unter Achalm im Hildenweg 14 in Enin-
gen unter Achalm eine Erdgasversorgungsleitung. 
  
Dazu ist in diesem Abschnitt eine Gesamtsperrung des Verkehrs in der Zeit vom 
29.03.2021 bis 09.04.2021 erforderlich. 
  
Es ist nicht zu vermeiden, dass es während der Bauzeit kurzfristig zu Ein-
schränkungen (Nutzung der Haus- oder Garagenzufahrt) oder Versorgungs-
unterbrechungen kommt. Wir werden versuchen, diese Einschränkungen und 
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Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken und die Baumaßnahme 
schnellstmöglich abwickeln. 
 
Für Fragen in Bezug auf die verkehrsrechtlichen Anordnungen/Regelungen steht 
Ihnen Frau Goller vom Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Eningen unter 
Achalm unter Telefon 07121/892-1414 zur Verfügung. 
 
Für Fragen rund um die Leitungsverlegung in Eningen unter Achalm steht die 
Koordinationsstelle der FairNetz GmbH unter Telefon 07121/582-3805 zur Ver-
fügung. Sollten etwaige Behinderungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer 
im Baustellenbereich auftreten, so bitten die Gemeindewerke Eningen unter 
Achalm um Verständnis. 
 

Neuverlegung einer Trinkwasserversorgungsleitung in 
der Virchowstr. 8 
  
Ab dem 29.03.2021 bis voraussichtlich 09.04.2021 verlegt die FairNetz GmbH 
im Auftrag der Gemeindewerke Eningen unter Achalm in der Virchowstr. 8 in 
Eningen unter Achalm eine neue Trinkwasserversorgungsleitung. 
  
Dazu ist in diesem Abschnitt eine halbseitige Sperrung des Verkehrs in der Zeit 
vom 29.03.2021 bis 09.04.2021 erforderlich. 
  
Es ist nicht zu vermeiden, dass es während der Bauzeit kurzfristig zu Ein-
schränkungen (Nutzung der Haus- oder Garagenzufahrt) oder Versorgungs-
unterbrechungen kommt. Wir werden versuchen, diese Einschränkungen und 
Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken und die Baumaßnahme 
schnellstmöglich abwickeln. 
  
Für Fragen in Bezug auf die verkehrsrechtlichen Anordnungen/Regelungen steht 
Ihnen Frau Goller vom Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Eningen unter 
Achalm unter Telefon 07121/892-1414 zur Verfügung. 
  
Für Fragen rund um die Leitungsverlegung in Eningen unter Achalm steht die 
Koordinationsstelle der FairNetz GmbH unter Telefon 07121/582-3805 zur Ver-
fügung. Sollten etwaige Behinderungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer 
im Baustellenbereich auftreten, so bitten die Gemeindewerke Eningen unter 
Achalm um Verständnis. 
  

Veranstaltungen finden nur bedingt statt. Bitte entnehmen Sie etwaige Abwei-
chungen den einzelnen Vereinsnachrichten. 
Ihre Gemeinde Eningen unter Achalm 
           

Spendenaufruf für Familie Danco 
  
Am 9. März 2021 kam es im Eninger Gemeindewald zu einem tragischen Unfall, 
bei dem ein 45-jähriger rumänischer Forstarbeiter im Gewann Harret durch einen 
herabstürzenden Ast tödlich verunglückt ist. 
  
Das Schicksal von Ioan Danco hat uns alle sehr berührt. Er hinterlässt in Rumä-
nien eine Frau und fünf Kinder. Um der Familie in dieser Situation schnell helfen 
zu können, haben wir bei der Gemeinde Eningen unter Achalm ein Spendenkonto 
eingerichtet. Die Spendenaktion kann der Familie zwar den Ehemann und Vater 
nicht zurückbringen – wir können jedoch die Familie dabei unterstützen, den 
Kindern eine Lebensgrundlage zu schaffen. Sicherlich kommen auf die Hinter-
bliebenen viele Ausgaben zu, die für sie nur schwer zu stemmen sein werden. 
  
Wenn Sie Familie Danco finanziell unterstützen möchten, bitten wir Sie, Ihre 
Spende auf das Konto der Gemeinde Eningen unter Achalm zu überweisen: 
  
Gemeinde Eningen unter Achalm 
Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN: DE11 6405 0000 0000 5100 26 
 
Verwendungszweck – bitte unbedingt angeben:
„Spende Forstarbeiter“ 
 
Das Spendenkonto ist vorläufig bis 30. April 2021 geöffnet. Ihre Spenden 
werden im Anschluss direkt an die Familie Danco nach Rumänien überwiesen. 
  
Da es sich um keine Spendenaktion für das Gemeinwohl, sondern für eine 
Privatperson handelt, kann keine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. 
Skate-Anlage „In der Raite“ 
Aufgrund ständiger Sachbeschädigungen hat sich die Gemeinde dazu ent-
schlossen die Anlage „In der Raite“ bis auf Weiteres zu schließen. 
In den letzten Wochen musste der Bauhof immer wieder die Einrichtungen des 
Durchfahrschutzes erneuern und reparieren.

Zudem wurde das Geländer zum Parkplatz Rossmann hin verbogen. 
Wir hoffen durch diese Maßnahme die Täter zum Nachdenken zu bringen. 
„Licht aus. Klimaschutz an“ 
  
Die Gemeinde Eningen unter Achalm unterstützt die weltweit größte Klima- und 
Umweltschutzaktion, die Earth Hour. Am Samstag, 27. März 2021 um 20.30 
Uhr schalten Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 
Minuten das Licht aus. Eine Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz. 
Gemeinsam mit dem Word Wide Fund for Nature Deutschland (WWF) wollen 
auch wir ein Zeichen für mehr Klimaschutz und die Zukunft unseres Planeten 
setzen. 

Es wäre deshalb schön, wenn sich viele Einwohnerinnen und Einwohner mit 
dieser Idee solidarisch zeigen würden und für eine Stunde symbolisch die Lichter 
in ihren Wohnungen und Gebäuden ausschalten. Vielleicht entwickeln sich dabei 
auch kreative Ideen wie „Dinner in the Dark“, Verstecken spielen mit den Kindern, 
malen mit Leuchtfarben: Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzu-
machen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen. 
  
Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal statt. 
Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die 
„Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. 
Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 367 
im vergangenen Jahr. 
  
Weitere Infos zur Earth Hour gibt es unter www.wwf.de/earth-hour 

Eninger Frühlingserwachen! 

Soweit es möglich ist, sollen auch die Kunst und Kultur ein wenig aus dem 
Corona-Tiefschlaf erweckt werden, um Sie mit Kunstgrüßen zu Ostern in den 
Frühling zu schicken und ein kleines Zeichen zu setzen, dass die Künstler und 
Kulturschaffenden zwar geduldig in den Startlöchern verweilen aber auch ge-
bannt, wie viele weitere geplagte Branchen, auf das Ende der Pandemie hin 
fiebern. 

Den Anfang machte vergangene Woche die neue ePunkt-Skulptur auf dem 
Rathausvorplatz. Für alle, die noch nie davon gehört haben, als auch für alte 
„ePunkthasen“, die das Skulpturen-Wechselspiel bisher aufmerksam beobach-
tet haben, geht es nun weiter.
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Für Eningen und für die Kunst 
ePunkt-Hasen als Gaumenschmaus und für einen guten Zweck 

 

Eine übergroße Hasenform ziert den Eninger ePunkt vor dem Rathaus. Er kündigt 
nicht nur den Endspurt auf das Osterfest an, sondern steht in seiner Ursprungs-
bedeutung für Fruchtbarkeit, Wiedergeburt und Neuanfang. 

Yvonne Kendall, die Künstlerin der Hasenfigur, hat sich mit dem flinken Gesellen 
auseinandergesetzt, ist in die Ikonographie des Hasen genauso eingetauscht, 
wie in volkstümliche Bedeutungsrecherchen und zeigt auch im KunstRaum des 
Fördervereins Eninger Kunstwege in der Eugenstraße, wie tiefgründig Sie sich 
dem Thema genähert hat. Beschäftigt sie sich mit dem Thema der Fruchtbarkeit, 
des Neubeginns, so hinterfragt sie zudem auch die dazugehörigen Emotionen, 
wie Liebe und Treue und geht mit zwei farbigen Hasenherzen auf zwischen-
menschliche Beziehungen ein. 

Die „Fertility Marquette“ auf dem ePunkt, soll vor allem Hoffnung machen, Hoff-
nung auf das Ende der Pandemie oder zumindest, das Schwinden der hohen 
Infektionszahlen, Hoffnung auf einen Neustart nach der Pandemie. Zudem steht 
der Hase Pate für das Frühlingserwachen der Natur und soll unseren Blickwinkel 
auf das positive Erleben lenken, das uns die Natur vor Augen führt. 

E-Punkt Gaumenschmaus für einen guten Zweck 
Kunst- und Kulturtreibende aber auch unsere ortsansässigen Vereine sind 
in diese Tagen, neben anderen Branchen besonders betroffen und kämpfen 
oft ums Überleben.  

Gönnen Sie sich daher einen ePunkt-Backhasen der Bäckerei Sautter zum 
Nachmittagskaffee oder schenken Sie Freude zum Osterfest mit einem 
ePunkt-Zuckerhasen aus Erika´s Bügelstüble und unterstützen Sie mit 
jedem Kauf Künstler und Kulturtreibende, sowie Vereine in Eningen, damit 
der Start nach der Pandemie ein wenig Unterstützung erfährt. Wir danken 
an dieser Stelle den beiden Unternehmerinnen für Ihre Mithilfe und ihr 
Engagement. 
Die Spenden sollen für ein allgemeines Projekt verwendet werden, welches 
alle Kunsttreibenden bei der Vermarktung oder Planung ihrer Vorhaben 
unterstützen. Angedacht ist beispielsweise eine moderne Littfasssäule 
in Form einer digitalen Wand, auf der sich Künstler, Kulturtreibende und 
Vereine präsentieren können oder eine Dauerplattform für Außenveranstal-
tungen. Wir werden darüber informieren, sobald Beschlüsse dahingehend 
vorliegen.

Museum im Vorüberziehen 
 
HAP Grieshabers Osterritt im Schaufenster der Gemeindebücherei 

Nächste Woche und pünktlich zu Ostern soll der Kunstfrühling in Eningen weiter 
erwachen. Präsentieren möchten wir Ihnen im Schaufenster der Gemeindebü-
cherei den Osterritt HAP Grieshabers. 

Es handelt sich hierbei um einen Bericht über die Reise Grieshabers in seine 
Kindheit. Am Ostersonntag 1963 machte er sich mit seiner Islandstute Sweina 
auf den Weg über die Alb nach Rot an der Rot. Dort wurde er geboren und dort 
wollte sich der erwachsene Künstler damals wiederfinden und sich mit seinem 
Leben auseinandersetzen. Man könnte seine Unternehmung beinahe als eine 
Art Pilgerritt in die Kindheit bezeichnen, welchen Grieshaber später in Drucken 
und Zeichnungen festhielt. Seine Frau Riccarda Gohr-Grieshaber schrieb nach 
seinen Erzählungen die Texte und so entstand schließlich ein Gesamtwerk, 
welches er den „Osterritt“ nannte. Da Ostern für Neubeginn, Wiedergeburt und 
Erlösung durch das Sterben Jesu und dessen Auferstehung steht, passt auch 
diese Reise Grieshabers in unsere Reihe zum Frühlingserwachen sehr gut. Am 
Ende heißt es: „Während seiner Krankheit hatten sich die Obstbäume unter der 
warmen Sonne in rosaweiße, bienenumschwärmte Blütenwolken gehüllt, und 
erst diese zauberhaft verwandelte Gegenwart ließ in Grieshaber seine Reise zur 
Vergangenheit werden.“ 

Ein positives Resümee zum Neubeginn nach der Bewältigung alter vielleicht 
unwegsamer Erinnerungen und zum Erwachen der Natur, welches wir mit dieser 
Ausstellung an Sie weitergeben möchten. Legen Sie gerne im Vorübergehen 
einen kleinen Stopp ein und erfahren Sie, wen Grieshaber unterwegs traf und 
wie er Altbekanntem begegnete. 

Die Frontscheibe der Gemeindebücherei ist für Sie zur Selbstunterhaltung 
gestaltet aber wir möchten Sie natürlich auch, soweit dies die Pandemie-
Vorschriften zulassen beim Ergründen des Osterritts unterstützen. 

Aktionen für Groß und Klein 
Druckwerkstatt für Kinder 
Wir laden Kinder zur Druckwerkstatt ein und freuen uns, dass Yvonne Kendall 
die Künstlerin des ePunkt Hasen diese leiten wird. 

Hier könnt ihr eure eigenen Erlebnisse, vielleicht sogar Ostererlebnisse zu Pa-
pier bringen. Es wird geschnibbelt und gedruckt und wir sind gespannt, was 
ihr gestaltet. 

Termin wird noch bekannt gegeben 
Anmeldung unter: 07121-8928100 
Lesung für Erwachsene 
Soweit es die Pandemie-Bestimmungen zulassen möchten wir Sie im April oder 
Mai zu einer „Osterritt“-Lesung im Büchereigarten einladen. Nähere Infos folgen. 
In der nächsten Ausgabe soll es weiter gehen mit dem Frühlingserwachen in 
Sachen Kunst und wir berichten über die Eninger Museen. 
Viele Freude dem Eninger „Museum im Vorüberziehen“ 
Gemeinde Eningen und Förderverein Eninger Kunstwege 
 

Waldwichtel Eningen e.V.

Weise Eulen im WichtelwaldVerwandlungsfest im 
Waldkindergarten 
Im Eninger Waldkindergarten verwandeln sich die Vorschulwichtel, die im Sep-
tember in die Schule kommen, alljährlich zu kraftvollen Eulen. Mit großer Span-
nung wird daher alljährlich der Tag des Verwandlungs festes erwartet. Die Eule 
gilt als Symbol der Geduld, der Klugheit und der Weisheit. 

Infolge des zweiten Lockdowns und der Kindergartenschließung bis Ende Febru-
ar konnten unsere Vorschuleulen diesmal nicht schon im Februar, sondern erst 
Mitte März flügge werden. Doch dies tat ihren Fähigkeiten als gelehrige Eulen 
keinen Abbruch, denn auch in diesem Jahr bewiesen unsere Vorschülerinnen 
und Vorschüler, dass sie bereit sind für ihren nächsten Schritt nach vorn. 

Im Morgenkreis wurde gemeinsam das Eulenlied gesungen und die Beinah-
Eulen durften schon mal ein wenig herumflattern und ihre Flugtauglichkeit erpro-
ben. Wenig später aber zogen sie sich gemeinsam mit Susi, Gabi und Luis in die 
Hütte zurück. Und während draußen bei den übrigen Wichtelkindern allmählich 
die Neugier und Spannung stieg, herrschte in der Hütte rege Betriebsamkeit. 
Zuerst stärkten sich die Vorschüler mit ihrem leckeren Vesper, dann lauschten 
sie der spannenden Geschichte über die Freundschaft zwischen einem Fuchs 
und einer Eule. Und schließlich begann die optische Verwandlung zu eindrucks-
vollen Eulen. Je nach Wunsch wurden die Vorschülerinnen und Vorschüler mit toll 
geschminkten Eulengesichtern, langen Federn und wehenden Flügeln prächtig 
herausgeputzt. Aber auch draußen wurde alles vorbereitet, was man für ein 
gelungenes Verwandlungsfest so braucht: Das Eulentor wurde geschmückt, der 
Boller wagen bereitgestellt und der Verwand lungstrunk gebraut. 
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Als sich dann endlich die Tür der Hütte öffnete, kamen die imposanten Vorschul-
Eulen heraus geflogen. Die anderen Waldwichtel waren sichtlich beeindruckt. 
Nun folgte das Eulenlied und die neugeborenen Vorschuleulen flogen schwung-
voll aus dem Eulennest, in dem sie sich zuvor aneinan der gekuschelt hatten. 
Danach erzählten wir allen Waldwichteln, welche Bedeutung das Verwand lungs-
fest hat, was Eulen gemeinhin so können, und von Weisheit über Scharfsinn 
bis hin zur Kopfdrehung von bis zu 270 Grad waren eine Menge impo nierender 
Eigenschaften mit dabei. 

Begleitet vom Trommelklang und dem Eulenlied durften die Vorschuleulen dann 
im Bollerwagen Platz nehmen und wurden von unserem FSJler Luis ganz kom-
fortabel bis vors Eulentor gezogen. 

Dort durften sie durch das festlich geschmückte Eulentor auf ihr Podest „hoch-
fliegen“ und schmetterten dort gleich mal lautstark ihr ABC-Lied, das sie aus 
der Vorschule nur allzu gut kennen und mögen. Auf dem Eulenpodest gab es 
dann auch den prickelnden Verwandlungs-Zaubertrunk, der die Vorschuleulen 
vollends in weise, kluge Eulen verwandeln sollte. Dazu gab es leckere Knusper-
eulen, die natürlich auch an alle anderen Waldwichtel verteilt wurden und die sich 
alle schmecken ließen. Komplettiert wurde die Zeremonie durch wunderschöne 
Holz-Eulen-Anhänger, die an einer Hals kette jedem unserer sechs Vorschüler 
feierlich um gehängt wurden. Diese Eulenanhänger tragen die Vor schüler fortan 
mit großem Stolz als ihr gemeinsames Erkennungs zeichen. 

So fand das diesjährige Eulen-Verwandlungsfest sein würdi ges Ende und wir 
freuen uns, dass wir dieses schöne Fest mit einander im Waldkinder garten feiern 
konnten. Wir wünschen unseren Vorschul-Eulen weiter eine wunder schöne und 
auch spannende „Vorschul-Eulenzeit“, sowie eulengleiche Klugheit, Flug talent, 
scharfsinnige Beob ach  tungs kunst, Neugier, Aben teuer  lust und natürlich viel 
Spaß und auch ein wenig Weisheit auf ihrem weiteren Weg. 

Zum Schluss noch ein Hinweis für alle Waldkindergarten-Interessierte: 
Im Wichtelwald gibt es derzeit noch freie Plätze für neue Waldwichtelkinder ab 
vier Jahre! Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschaeftsstelle unter 
der Telefonnummer 0176 / 11222249. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Prächtige Vorschuleulen im Wichtelwald.

Unterwegs zum Eulenpodest.

Angekommen auf dem Eulenpodest.

Sprechzeiten des Pflegestützpunktes 
Ein Unfall, ein Schlaganfall oder eine andere schwere Erkrankung kann das 
Leben von heute auf morgen verändern. Das kann Menschen aller Altersstufen 
betreffen. Wenn Pflegebedürfigkeit eintritt, sich anbahnt oder sich verschlim-
mert, ist Vieles zu klären und Entscheidungen müssen getroffen werden. 

Vielleicht besteht auch noch kein Pflege- oder Betreuungsbedarf, aber viele 
Dinge werden altersbedingt beschwerlich und es stellen sich Fragen nach 
geeigneten Entlastungsmöglichkeiten und wie ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter sichergestellt werden kann. 

Auf Grund der Vorgaben der Corona-Verordnungen sind Termine wäh-
rend der Sprechstunde (jeden Dienstag von 10.00 - 12.00 Uhr) auf dem 
Rathaus nur nach Vereinbarung möglich. Termine vereinbaren Sie bitte 
unter der Rufnummer 07121- 480 4030 oder per Mail pflegestuetzpunkt@
kreis-reutlingen.de. 
  

Unterstützung bei Corona-Impfungen! 
Weiterhin bieten wir unsere Hilfe bei der Terminvereinbarung von Corona-
Impfungen an bzw. organisieren bei bereits von Ihnen vereinbarten Terminen 
die Fahrt zur Impfung. 

Leider sind die Leitungen zur Terminvereinbarung auch bei uns meistens belegt, 
sodass es oft lange dauert einen Termin zu erhalten. Dennoch versuchen wir 
es ständig weiter. 

Stand heute sollen auch die Hausarztpraxen nach Ostern mit Impfstoff versorgt 
werden. Wir hoffen, dass die Lage sich dann etwas entspannt. 

Sie erreichen uns dienstag- und donnerstagnachmittags zwischen 14.00 
Uhr und 17.00 Uhr unter der Tel.Nr.:07121/892-8500. Außerhalb dieser Zeit 
können Sie uns eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen 
oder uns eine E-Mail an: engagiert@eningen.net schreiben. Wir werden uns 
dann mit Ihnen in Verbindung setzen. 
  

Jahrgang 1951/52 Eningen, 
der für den 08.04. geplante Spaziergang durchs Gmindersdorf wird 
wegen Verlängerung des Lockdowns auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Erreichen Sie Menschen 
in Ihrer Nähe.
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Ökumene

Weltgebetstag der Frauen im März 2021 
  
Einige Eningerinnen hatten die Gelegenheit wahrgenommen, sich ein Weltge-
betstag@at-home-Tütchen nach Hause bringen zu lassen oder nachmittags 
eines in der katholischen Kirche neben der WGT-Kerze abzuholen und daheim 
mit dem Liturgieheft mitzufeiern. An die dreißig Christinnen und Christen fei-
erten den ökumenischen Weltgebetstags-Gottesdienst live mit inspirierenden 
Texten, beeindruckenden Bildern und Klängen und Gebetsanliegen aus dem 
diesjährigen Themenland Vanuatu. Ein vierstimmiger Chor unter Leitung von 
Gaby Schiller brachte die wunderschönen Lieder zu Gehör. Pastorin Annette 
Schöllhorn von der EMK stellte vor der großen Mauer aus Wortsteinen Fragen 
aus dem Inselland in die Runde: Worauf baust du? Auf deine Anstrengung und 
Stärke, auf deine Familie, auf den Zusammenhalt und die Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft untereinander? - Wo hörst du hin? Auf die stündliche Nach-
richten oder die Slogans der Politikverdrossenen, auf Podcasts, auf Augenzeu-
genberichte? Auf Gottes Wort? Und wie handelst du danach? Konzentrierst du 
dich auf deine kleine Welt? Oder siehst du deine Mitmenschen und hast auch 
in schweren Zeiten ein offenes Ohr für sie? So wie Jesus wirklich hinsah und 
hinhörte und heilte. Mit diesen Impulsen und einem Stein mit der Erinnerung 
„Gott ist mein Fels“ gingen die Gläubigen heim. Das gemeinsame Singen des 
traditionellen Schlussliedes „Der Tag ist um“ und das gesellige Beisammensein 
bei exotischen Speisen des Themenlandes musste heuer entfallen. Darauf 
freuen sich alle im nächsten Jahr um so mehr. Wichtig war den Mitfeiernden, 
die Verbundenheit der Christen in Eningen und weltweit zu spüren, wie es im 
Schlusslied heißt: „Wie über Länder, über Meere, der Morgen ewig weiter zieht, 
tönt stets ein Lied zu Deiner Ehre, Dein Lob, vor dem der Schatten flieht. Kaum 
ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne Menschen schon ihr Lauf, und 
herrlich neue steigt alle Stunden die Kunde deiner Wunder auf.“ 
  
Das Eninger Weltgebetstagsteam 

Ökumenische Frauengottesdienste  
Einmal im Jahr treffen sich Frauen aller Konfessionen, um den Welt-
gebetstag miteinander zu feiern. Wir freuen uns über Begeg-
nungen und intensiven Austausch bei der Vorbereitung und im Fei-
ern. Wir vertiefen unseren Glauben und bestärken uns im Handeln. 
Um die Zeitspanne bis zum nächsten WGT etwas zu verkürzen, möchte ich gerne 
einen Kreis aufbauen, der eine ganzheitliche Liturgieform mit Themen, die für 
Frauen relevant sind, entwickelt. Wenn Sie mitmachen möchten, melden Sie sich 
gerne bei Gabriele Ruppert, Tel. 742668 oder unter Gabriele.Ruppert@drs.de 

Ev. Kirchengemeinde Eningen unter AchalmEv. Kirchengemeinde Eningen unter Achalm

Wochenspruch: 
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das 
ewige Leben haben.  Johannes 3,14b.15 
  
Du Menschensohn, du unser Bruder, du König der Könige, 
bist hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden. 
Du Menschensohn, du unser Bruder, du König der Könige, 
gibst uns in Fülle, neues Leben bricht auf – ewiges Leben uns geschenkt. 
  
Die Andreaskirche ist täglich von 10 – 18 Uhr geöffnet. Außer am Samstag, 27. 
März 
  
Sonntag, 28.3. –  die Uhren werden eine Stunde vorgestellt – 
11 Uhr Neuland-Gottesdienst, Andreaskirche (Krimmer und Team) 
11 Uhr Liveübertragung des Gottesdienstes im Eltern-Kind-Raum, Andreasge-
meindehaus 
11 Uhr Kindergottesdienst, Andreasgemeindehaus 
  
Montag, 29.3. 
19 Uhr Stille in der Passionszeit, Andreaskirche 
  
Dienstag, 30.3. 
19 Uhr Stille in der Passionszeit, Andreaskirche 
  
Mittwoch, 31.3. 
15 Uhr Konfi-Quiz online für beide Konfirmandengruppen 
19 Uhr Stille in der Passionszeit, Andreaskirche 
  
Donnerstag, 1.4. – Gründonnerstag 
18 Uhr Sprechstunde, Pfarramt Ost, Schwanenstraße 9 (Eißler) 
19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Lück und Gesangsteam) 
  
Freitag, 2.4. – Karfreitag 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Eißler) 
  
Samstag, 3.4. 
18.30 Uhr kath. Gottesdienst mit evang. Beteiligung (Ruppert / Lück) kath. 
Liebfrauenkirche 
  
Sonntag, 4.4. – Ostersonntag 
6 Uhr Liturgische Feier mit Abendmahl (Eißler und Team) Andreaskirche 
7.30 Uhr Auferstehungsfeier (Lück und Bläser/innen des Posaunenchores) Aus-
segnungshalle auf dem Friedhof 
10 Uhr Familiengottesdienst (Weißbach) Andreaskirche 
10 Uhr Liveübertragung des Gottesdienstes im Eltern-Kind-Raum, Andreasge-
meindehaus 
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Neulandgottesdienst an Palmsonntag 

Pfarrer Markus Krimmer

Am 28. März laden wir um 11 Uhr 
wieder zu einem Neulandgottes-
dienst ein. Gast ist dieses Mal Mar-
kus Krimmer aus Schramberg-Sul-
gen. Von 2008 bis 2010 war er Vikar 
in unserer Kirchengemeinde. Seit 
2010 ist er Pfarrer in Schramberg-
Sulgen. Der 40-jährige Theologe 
und dreifacher Familienvater ist 
VfB-Stuttgart-Fan und „begeistert 
von Jesus“. Sein Thema lautet „Je-
der kocht sein eigenes Süppchen“. 
Dabei geht es unter anderem um die 
Bibelgeschichte von Rut und Noo-
mi. Neuland-Band und Neuland-
Chor sorgen für musikalischen 
Schwung. 
  
Stille in der Passionszeit  
Gott steigt hinab, weint mit den 
Weinenden, verzweifelt am Zweifel, 
verkümmert am Kummer, stirbt mit 
den Sterbenden. Bleibt nah denen, 
die am Boden sind. Und schreibt 
sich bis heute ein in die Geschichten 

der Menschen (Tina Wilms). 
Nehmen wir uns Zeit. Für die Stille. Für das Nachdenken, Bedenken, Überden-
ken. Für uns. Für Jesus. Für unsere innere Vorbereitung auf das größte und 
hoffnungsvollste Geschehen: durch den Tod zur Auferstehung. 
Montag, Dienstag und Mittwoch in der Karwoche, 19 Uhr in der Andreaskirche 
  
Gottesdienste in der Passionszeit 
Am Gründonnerstag, 1. April, laden wir um 19.30 Uhr zum Abendmahlgottes-
dienst in die Andreaskirche ein. Das Abendmahl wird in den Bankreihen gereicht 
wird. Wer den Gottesdienst am Livestream mitverfolgt, kann zu Hause eine Kerze 
anzünden und sich Brot und Wein auf den Tisch stellen und so – verbunden mit 
der Gemeinde in der Kirche – das Heilige Abendmahl mitfeiern. 
Am Karfreitag, 2. April, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der 
Andreaskirche. Wie bei den meisten Gottesdienste in der Passions- und Oster-
zeit wird es möglich sein, über den Livestream zu Hause mitzufeiern. 
Am Nachmittag gibt es zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr als Familie oder Einzel-
person die Möglichkeit, den Kreuzweg durch den Ostergarten zu gehen. Start-
punkt ist vor der Kirche. Ein kleiner Wegweiser mit Impulsen und Geschichten 
zu ausgewählten Stationen begleitet alle interessierten Besucher. 
  
Ostergottesdienste 
Am Ostersonntag, 4. April, feiern wir die Auferstehung Jesu mit drei Gottes-
diensten: 
Ostermorgen (6 Uhr) – Liturgische Feier mit Abendmahl in der Andreaskirche 
Auferstehungsfeier (7.30 Uhr) mit Bläsern des Posaunenchors auf dem Friedhof 
Familiengottesdienst um 10 Uhr in der Andreaskirche. Auch der Ostergarten 
wird in diesem Gottesdienst eine Rolle spielen. 
Am Ostermontag, 5. April, feiern wir um 17 Uhr einen Ökumenischen Gottes-
dienst auf dem Kreuzbuckel (beim Wasserreservoir auf der Achalm) 
Für den Weg zum Kreuzbuckel gibt es das Angebot eines persönlichen Emmaus-
Gangs vom Ort hinauf zum Kreuzbuckel. Ab 14 Uhr werden 2 kleine Impuls-Sta-
tionen aufgebaut sein. Aller Voraussicht nach werden sie auch persönlich betreut 
werden, so dass – wenn gewünscht – ein Ins-Gespräch-Kommen möglich ist. 
  
Gottesdienst zu Hause feiern – Livestream-Angebot  
Unsere Gottesdienste können Sie zu Hause mitfeiern und auch später nochmals 
anschauen. Über diesen Link kommt man auf den YouTube-Kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCnNlfQDiVw5KvndKCl12vWA/ und zum 
Livestream, der in der Regel mit dem Glockenläuten beginnt. Der Link kann 
auch auf der Homepage www.eningen-evangelisch.de angeklickt werden. 

Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie zum Gottesdienst in die Andre-
askirche kommen. Weiterhin ist es möglich, die Predigten im Nachgang zum 
Gottesdienst zugeschickt zu bekommen. 
  
Unser Eninger Ostergarten 2021 

Ein wenig Normalität inmitten der Pan-
demie, denn in diesem Jahr wird es 
nach der Zwangspause im letzten Jahr 
rund um die Andreaskirche wieder den 
Eninger Ostergarten geben. 

Allerdings gibt es doch Einschrän-
kungen. Der gemeinsame Aufbau am 
Samstag vor Palmsonntag ist nicht 
möglich. Die einzelnen Stationen wer-
den an verschiedenen Tagen in kleinen 

Teams und im Rahmen des Kindergottesdienstes aufgebaut. 

Zu besichtigen sind 15 der insgesamt 21 Stationen zum Leben Jesu. Das Mitar-
beiterinnenteam hat sich auf die Stationen zu Passion und Ostern konzentriert. 

Dieses Jahr haben Sie die Möglichkeit unseren Ostergarten nicht nur analog, 
sondern auch vielfältig digital zu erleben. Wenn Sie allein oder mit Ihrer Familie 
einen kleinen Spaziergang durch unseren Ostergarten machen, dann können 
Sie an mehreren Stationen über schwarze QR Codes YouTube Videos abrufen. 
In den Videos erzählen unsere Konfirmanden die biblischen Geschichten span-
nend nach. 

Wer den Ostergarten lieber einmal etwas besinnlicher erleben möchte, kann an 
einigen Stationen einen blauen QR Code scannen und gelangt dann auf Padlets. 
Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand. Dort finden Sie Impulsgedanken, Medita-
tionen, Fragen, Abstimmungen, Bilder, Videos und vieles mehr. Sie können die 
Anregungen einfach nur lesen oder in den Austausch mit anderen Ostergarten-
besucher eintreten und die Pinnwände aktiv mitgestalten. So können wir, wenn 
auch nur digital, dennoch den Ostergarten gemeinsam erleben. Wir freuen uns 
auf Ihre Gedanken und Erlebnisse im Ostergarten! Eine genaue Anleitung dazu 
findet sich vor Ort. 

Der Ostergarten wird bis Mitte April zu besichtigen sein und ist ein lohnendes 
Ziel für einzelne Besucherinnen und Besucher oder gemeinsam mit der Familie. 
Auch in diesen besonderen Zeiten bietet der Eninger Ostergarten die Möglichkeit 
sich die Passions- und Ostergeschichte zu vergegenwärtigen. 

Aktuelles für Kinder, Teenies  und Familien 
  

Kindergottesdienst im Andreasge-
meindehaus 
Am 28. März, dem Palmsonntag, fei-
ern wir um 11 Uhr Kindergottesdienst 
parallel zum Neulandgottesdienst. Der 
Ostergarten wird dabei eine Rolle spie-
len. Wie jeden Sonntag, solltet ihr an 
euren Mund-Nasen-Schutz denken! 
Der nächste Kindergottesdienst findet 
nach der Osterferienpause wieder am 
19. April statt. 
Wer zum Kindergottesdienst Fragen 
hat, darf sich an Ingrid Schaar wenden. 
Kontakt: schaar-eningen@gmx.de 
oder (07121) 8 84 79. 
  
Auch und erst recht in der Passions- 
und Osterzeit sind wir für Sie da! 

Ein Lockdown jagt den anderen. An Ostern wurden wohl von vielen Lockerungen 
ersehnt. Statt dessen: Verschärfungen. Das zehrt, macht mürbe, vielleicht wü-
tend, auch traurig. Oder ganz anderes. Wenn es Ihnen danach ist, einfach mal 
Ihren Gefühlen Luft zu machen – wir haben ein offenes Ohr! Immer! 

Pfarrerin Regina Lück, Telefon 8 11 70; regina.lueck@elkw.de 
Pfarrer Johannes Eißler, Telefon 33 02 66 oder 0172-7223168; 
Das Krisentelefon der Telefonseelsorge hat eine 24-Stunden-Hotline: Telefon 
0800 1110111. 
  
Haus-Abendmahl 
Seit Kurzem feiern wir wieder monatlich das Heilige Abendmahl im Gottesdienst 
in der Andreaskirche. Manche trauen sich aber noch nicht, in die Kirche zu 
kommen. Falls Sie sich vorstellen können, das Abendmahl bei Ihnen zu Hause 
zu feiern, besuchen wir Sie gern. Melden Sie sich einfach bei uns: 
Pfarrer Johannes Eißler, Telefon 33 02 66 oder 8 11 83. 
Pfarrerin Regina Lück, Telefon 8 11 70.
 
Öffnungszeiten im Gemeindebüro 
Montag bis Mittwoch von 9-12 und 13-16 Uhr 
Donnerstag von 13-17 Uhr, Freitag 9-12 Uhr 
Telefon: 81183 
E-Mail: gemeindebuero.eningen@elkw.de 
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Weitere Informationen unter:  
www.eningen-evangelisch.de 
facebook.com/eningenevangelisch/ 
instagram.com/ev_kirche_eningen_unter_achalm/ 
www.kirche-eningen.de 
 

Über den Kirchturm geschaut 
 
„Hoffnungsfest em Ländle“ 
Vier Abende – online Gott und den Menschen begegnen 
Die Missionarischen Dienste und „ProChrist“ laden zu einem „Hoffnungsfest 
em Ländle“ vom 1. bis 4. April ein. Jeweils ab 19 Uhr gibt es Begegnungen mit 
Gesprächspartnern an markanten Orten in Württemberg. Am 1. April mit Damaris 
Binder und Michael Stahl auf dem „Monte Scherbelino“, wie der Birkenkopf von 
den Stuttgartern genannt wird. Am 2. April auf dem Stuttgarter Waldfriedhof 
mit Johannes Kuhn und Isabelle Dressler. Am 3. April begegnen sich Johannes 
Kuhn und der Liedermacher Christoph Zehendner auf einem Bahnsteig. Am 
Ostersonntag (4. April) ist Damaris Binder im Schönbuch anzutreffen, außerdem 
ist die Musikerin Beate Ling mit von der Partie. 
www.hoffnungsfest.online 

Evangelisch-methodistische Kirche
Die Gottesdienste, sowie alle anderen Veranstaltungen in unseren Räumen 
können aufgrund der aktuellen Lage noch nicht in Präsenz stattfinden. Es ist 
gerade noch nicht absehbar, ob die Gottesdienste an Karfreitag und Ostern in 
Präsenz stattfinden können. 

Auf unserer EMK-Homepage (www.emk-eningen.de) ist eine Verlinkung zu 
unseren Online Gottesdiensten

Wir freuen uns mit Ihnen auf diesem Weg gemeinsam Gottesdienst zu feiern! 
Sonntag 28. März 2021 um 10.00 Uhr Live-Onlinegottesdienst (A.Schöllhorn)
Link auf emk-eningen.de abrufbar. 

Offene Kirche für eine Auszeit - zum Beten - zum Kraft schöpfen - um zur 
Ruhe zu kommen: 
Am 28.03. von 15.-17.00 Uhr 
Anmeldung und Infos unter emk-eningen.de. 
Unser Newsletter

Jeder Interessierte kann auf der Homepage: emk-eningen.de (ganz unten) ent-
weder den Newsletter bestellen oder abbestellen.  

Damit die Hoffnung wieder blüht! 
Die Osteraktion 2021 der EmK Eningen 

 
Liebe Eningerinnen und Eninger, 
wie schon letztes Jahr können wir auch dieses Jahr leider die Passions- und 
Osterzeit nicht in gewohnter Form gemeinsam bei Gottesdiensten, Feiern oder 
Ausflügen verbringen. Wir wollen uns jedoch nicht entmutigen lassen und dafür 
sorgen, dass die Hoffnung auf diese gemeinsamen Momente nicht ausbleibt, 
sondern wieder erblüht. Wir vertrauen darauf, dass auch in dieser schwierigen 
Zeit Ostern wird, weil Gott uns gerade dann nicht alleine lässt. 

Wir haben uns viele Aktionen und Ideen überlegt, mit denen wir gemeinsam diese 
besondere Zeit „begehen“ und uns so verbunden fühlen können. 

In den kommenden Wochen wird daher auch wieder rund um unsere Versöh-
nungskirche oder auf digitalem Wege einiges passieren. Bleiben Sie gespannt 
und seien Sie herzlich eingeladen diese Impulse anzunehmen und mit- bzw. 
weiterzutragen. 

Anbei finden Sie eine kleine Übersicht mit den geplanten Aktionen. 

Die Termine oder genaueren Infos finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.emk-eningen.de.  
Wir freuen uns sehr darauf. 
Herzliche Grüße,
 
für die Eninger EmK Gemeinde, Pastorin Annette Schöllhorn 
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EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE ENINGEN VERSÖHNUNGS-
KIRCHE (In der Raite 8) 
Aktuelle Infos unter: http://www.emk-reutlingen.de/ oder www.emk-eningen.
de 
Die aktuelle Predigt können Sie zum Lesen auch per Post oder Mail zugestellt 
bekommen. Bitte melden Sie sich wenn Sie diese wöchentlich zugeschickt 
bekommen möchten, Telefon 0174 9017424. 
  
Andachten: 
Unter www.radio-m.de gibt es Kurzgottesdienste  und  Tägliche Andach-
ten zum Anhören. 
 
Info: Bürgerschaftliches Engagement Eningen: Tel.Nr.: 892-8550 vormit-
tags zwischen 8.30 und 11.30 Uhr. 
  
EMK Reutlingen - Eningen 
Pastorin Annette Schöllhorn 
Walter-Flex Strasse 6, 72764 Reutlingen 
Tel.: 0174 9017424 
Email: annette.schoellhorn@emk.de 
Bürozeiten: 
Büro RT Do 14-18 Uhr, Fr. 9-12 Uhr 
in Eningen aktuell nach Absprache 

Gottesdienste und Termine 
Sonntag, 28. März 2021 – Palmsonntag 
 9.30 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe 
 (! Nur in der Liebfrauenkirche, es findet keine Prozession statt !) 

Donnerstag, 1. April 2021 - Gründonnerstag 
20.00 Uhr Messe vom Letzten Abendmahl 

Freitag, 2. April 2021 - Karfreitag 
 5.00 Uhr Gang in den Morgen 
10.00 Uhr Kinderkreuzweg 
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben des Herrn 

Sonntag, 4. April 2021 - Ostersonntag 
 6.00 Uhr Feier des Ostermorgens 
18.00 Uhr Österlicher Vespergottesdienst 

Montag, 5. April 2021 – Ostermontag 
 9.15 Uhr Eucharistiefeier 
am Nachmittag Emmausgang zum Feldkreuz am Kreuzbuckel  
mit Ökum. Gottesdienst zum Abschluss

Hinweis: 
Die Durchführung als Präsenzgottesdienste steht unter dem Vorbehalt der 
weiteren Entwicklung ! 
 

Infektionsschutz 
Wir bitten Sie mitzuhelfen, dass wir sicher Gottesdienst feiern können:
• Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (FFP2- Maske 

oder OP-Maske) ist für den Besuch aller Gottesdienste verpflichtend!
• Mit Blick auf die aktuelle Situation müssen die Gottesdienstteilnehmer regis-

triert werden. (Die Listen werden nach drei Wochen vernichtet)
 
Wir bitten Sie, sich vorab zu den Gottesdiensten an den Wochenenden (wo-
chentags genügt die Registrierung vor Ort) über die Homepage der Gemeinden 
oder direkt unter https://st-wolfgang-reutlingen.drs.de/anmeldungen.html an-
zumelden.
• Halten Sie Abstände ein.
• Gerne können Personen aus einer Hausgemeinschaft zusammensitzen, an-

sonsten bitten wir Sie, den nötigen Abstand einzuhalten.

Anmeldung 
Für alle Gottesdienste ist jeweils eine Anmeldung erforderlich. 
Die Online-Anmeldung können Sie direkt auf der Homepage 
von St. Wolfgang vornehmen, bis zum späten Mittag am Vortag. 
Die telefonische Anmeldung für alle Gottesdienste ist nur bis Mittwoch, 31.3. 
möglich. Anmeldungen auf dem Anrufbeantworter können wir leider nicht be-
rücksichtigen. 

Gottesdienste Online 
Einen Teil der Gottesdienste ist vorgesehen, über Youtube oder als Einwahlmög-
lichkeit auf ZOOM zu übertragen und mit denen zu teilen, die nicht kommen können. 
In der Gottesdienstübersicht haben wir dies kenntlich gemacht. Wir weisen darauf 
hin, dass wir bei den Kamerabildern versuchen, keine Personen nah und kenntlich 
aufzunehmen. Wir können aber nicht ausschließen, dass Sie, je nach Ihrem Platz, ins 
Bild geraten. Wenn Sie das für sich kategorisch ausschließen, sollten Sie Ihren Platz 
weiter entfernt wählen oder diese Gottesdienste meiden. Wir bitten um Verständnis. 
Die aktuellsten Zugänge zu den Übertragungen finden Sie auf den Internetseiten 

der Gemeinden. 

Für Kinder und Familien 
Die Palmsonntaggottesdienste sind in allen Kirchen kinder- und familiengeeignet. 
Den Gottesdienst an Gründonnerstag feiern wir um 18.00 Uhr für (Erstkommunion-) 
Kinder und Familien aus allen Gemeinden in St. Wolfgang. Hier können Sie auch von 
zu Hause teilnehmen. Nach der Anmeldung erhalten Sie dafür einen Zugangslink. 
In Peter und Paul wird der Karfreitag um 15.00 Uhr kinder-und familiengerecht gestal-
tet sein und in Eningen gibt es am Vormittag um 10.00 Uhr einen Kinderkreuzweg. 
Die Osternacht werden wir um 18.30 Uhr in St. Wolfgang kinder- und familienge-
recht feiern. Wenn möglich bleiben wir den ganzen Gottesdienst am Osterfeuer 

#Osterblühen 
Mit der Überschrift aus einer Osterprojektaktion der Homepage unserer Diöze-
se wünschen wir allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes und blühendes 
Osterfest. Die Auferstehung möge bei Ihnen aufblühen und neue Freude und 
Leben schenken. 

Senioren(-geburtstage) in der Seelsorgeeinheit  
Schon seit über einem Jahr können unsere Besuchsdienste unsere Seniorinnen 
und Senioren nicht mehr zum Geburtstag besuchen. Das tut allen sehr leid. Trotz-
dem erhalten alle nach wie vor einen Gruß aus der Kirchengemeinde zu ihrem Eh-
rentag – und manchmal klappt es sogar mit einem Schwätzchen an der Gartentür. 
Uns ist es wichtig, dass Sie wissen: wir haben Sie nicht vergessen und möch-
ten den Kontakt mit Ihnen halten. Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie sich mit 
jemandem unterhalten möchten! Bitte melden Sie sich, wenn Sie jemanden 
brauchen, der einfach mal für Sie Zeit hat, im Pfarrbüro. 

Gehen wir’s an:  
Ein Outdoor-Tag für Paare, die kirchlich heiraten wollen, findet am Samstag, 
17.04.2021, 10:00 Uhr - 16:00 Uhr (Kurs A21) im Raum Reutlingen und am Samstag, 
03.07.2021, 10:00 Uhr - 16:00 Uhr (Kurs B21) im Raum Münsingen/Zwiefalten statt. 
ReferentInnen: Amelie u. Jakob Zimmer / Maria u. Andreas Grüner. 
Anmeldung und weitere Informationen bis spätestens 07.04 bzw. 22.06. über 
die Dekanatsgeschäftsstelle per Mail DekGesch.RT@drs.de . 

Katholikentag 2022 in Stuttgart 
Der 102. Deutsche Katholikentag wird vom 25.-29. Mai 2022 
in Stuttgart unter dem Motto „Leben teilen“ stattfinden. 
Dabeisein und mitmachen: Anmeldefrist für die Mitgestaltung des the-
matischen Programms (Workshops, Gottesdienste, Podiumsdiskussi-
onen) läuft bereits – Anmeldung über www.katholikentag.de/mitwirken. 
Am Mittwoch, 28.04.2021, 16.30 – 18 Uhr gibt es ein digi-
tales Treffen für Interessierte mit weiteren Informationen und Be-
gegnung mit dem zuständigen Domkapitular Dr. Klaus Krämer. 
Anmeldung per Mail an die Dekanatsgeschäfts-
stelle (Einwahldaten werden dann zugeschickt). 
Weitere Informationen gerne über die Homepage des Dekanats Reutlingen-
Zwiefalten: https://dekanat-reutlingen.drs.de/ 

Kongo-Kampagne  
Während die Welt versucht, das Virus einzudämmen, werden manche Konflikte 
und Konfliktregionen dieser Welt in die Unsichtbarkeit gedrängt. Wir wollen mit 
der Kongo-Kampagne auf die Situation von Frauen im Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo aufmerksam machen.
 
Gemeinsam mit Dr. Mukwege fordert die Kongo-Kampagne ein Ende der Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen im Ostkongo: Dazu sind die Täter vor Gericht 
zu stellen und Unternehmen zu verpflichten, bei der Rohstoffbeschaffung die 
Menschenrechte einzuhalten.

Wenn Sie die Kampagne unterstützen möchten, unterzeichnen Sie bitte die aus-
gelegten Listen in den Kirchen oder unter https://www.die-kongo-kampagne.
de/de/home 

Kath. Kirchengemeinde Zu Unserer Lieben Frau in Eningen 
Pfarrbüro: St. Wolfgang-Str. 10, 72764 Reutlingen 
Tel. 07121/49 02 55 – Fax 07121/49 02 56 
Mail: ZuUnsererLiebenFrau.Eningen@drs.de 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.katholische-kirche-eningen.de 

Neuapostolische Kirche Eningen unter Achalm

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Palmsonntag - Sonntag, 28. März 2021, 9.30 Uhr Gottesdienst  
Karfreitag - 2. April 2021, 10.00 Uhr Live-Übertragung des Gottesdienstes 
mit Stammapostel Schneider 
Ostersonntag - 4. April 2021, 9.30 Uhr Gottesdienst 
Aufgrund der behördlichen Regelungen können sich auch kurzfristig Än-
derungen ergeben. 
Es könnte sein, dass nur Video-Gottesdienste erlaubt sind und somit die 
örtlichen Gottesdienste ausfallen müssen. 
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Bitte erfragen Sie Details über Video-Gottesdienste beim Gemeindevor-
steher. 
  
Für ökumenische Veranstaltungen können Details nachgelesen werden unter 
der Rubrik „Ökumene“ bzw. www.kirche-eningen.de. 
  
Adresse der Neuapostolischen Kirche in Eningen: Friedrichstraße 11 
  
Weitere Informationen, Berichte und Kontaktmöglichkeiten: 
http://www.nak-sued.de 
http://www.nak-eningen.de 
  

DRK

Vorankündigung Blutspenden 
30. April 2021 14:30 Uhr - 19:30 Uhr 
 
HAP-Grieshaber Halle Eningen 
Die Terminvergabe finden Sie unter: 
https://terminreservierung.blutspende.de/oeffentliche-spendeorte/
eningen-unter-achalm 

Blutspende

Bilder der Woche: Alltagsgegenstände 
In der Grundschule werden in Deutsch manchmal Fantasiegeschichten ge-
schrieben. Vorgegeben ist ein Erzählanfang oder eine Liste von Stichworten, 
die in der Erzählung vorkommen müssen, z. B. „Katze, Wollknäuel, Stehlampe“. 
Auch bei uns Erwachsenen entsteht hier im Kopf sofort eine Geschichte. 

Oft kommen Alltagsgegenstände in solchen Stichwort-Erzählungen vor. Warum 
sollte man nicht auch eine Stichwort-Erzählung anhand von Fotos schreiben 
können? Dem Foto einer Uhr zum Beispiel, einer Abfahrtstafel an der Bushalte-
stelle und dem verzweifelten Blick eines Menschen, dem der Bus davongefahren 
ist. Hat er nicht dran gedacht, seine Uhr auf Sommerzeit umzustellen? 

Hier die Fotos für unsere Stichwortgeschichte: Ganz zentral das Foto des 
Schlüsselbunds im Schloss der Wohnungstür. Er steckt von innen; von außen 
lässt niemand den Schlüssel stecken. Alle Bewohner sind zu Hause; wenn innen 
der Schlüssel steckt, kann niemand von außen aufschließen. Am Schlüsselbund 
ist noch ein zweiter Schlüssel: Zur Garage? Zur Haustür? Zu einem anderen 
Haus? Der Blickfang ist das Schlüsseletui aus Leder, mit der eingeprägten 
Zeichnung eines Überlandbusses – vielleicht ein Reisemitbringsel aus Ecuador? 
Vor unseren Augen entsteht ein Bild des Schlüsselbesitzers (oder der Besitzerin): 
jemand, der gern in fremde Länder reist, ein aktiver, unternehmungslustiger 
Mensch. Ob unser Bild stimmt, wissen wir nicht. Gerd Bäuerle hat seinem Foto 
den Titel gegeben: „Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.“ Ist das Glück 
in der Wohnung? Wer oder was gehört zu diesem Glück? 

Foto 2: eine offen daliegende Brille. Foto 3: eine halbleere Packung Lutschtablet-
ten, wie man sie bei Erkältung oder Heiserkeit einnimmt. 

Wie kann man die Bilder zusammenbringen? Ich will aus der Wohnung gehen und 
darf die Brille und die Lutschtabletten nicht vergessen? Oder ich bin nach Hause 
gekommen, habe die Tür abgeschlossen, lege die Brille auf den Tisch und hole 
die Lutschtabletten aus der Jackentasche? – So können ganz unterschiedliche 
Geschichten entstehen. 

Wir Fotografen suchen immer das Besondere. Was vor unserer Nase ist, foto-
grafieren wir nicht. Das ist schade. 

Unsere Fotos sind wie immer in Farbe und in besserer Qualität auch auf Insta-
gram zu sehen: @fotofreunde.eningen. Mehr über unsere Arbeit auf der Home-
page fotofreunde-eningen.de 

Der Schlüssel zum Glück steckt von innen (Foto: Gerd Bäuerle) 
1/30‘‘, Blende 3.2, Brennweite 24 mm (umgerechnet auf Kleinbildformat), ISO 
250
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(Foto: Peter Nabholz)
1/2900‘‘, Blende 5.6, Brennweite 14 mm, ISO 200, Format APS-C

(Foto: Peter Nabholz) 
1/550‘‘, Blende 6.4, Brennweite 98 mm, ISO 200, Format APS-C

Ein Jahr „Bilder der Woche“ 
Am 27. März 2020 haben wir damit angefangen, jede Woche zwei, später drei 
Bilder auf unserer Vereinsseite in den Eninger Nachrichten einzustellen. Damals 
nahm die erste Corona-Welle Fahrt auf, und die Verunsicherung war groß. Unser 
Gedanke war – und ist es bis heute –, in eine Zeit voller Einschränkungen ein 
wenig Abwechslung und Ablenkung zu bringen. 

In den ersten Wochen war unsere Bildauswahl noch recht zufällig. Dann haben 
wir die Themen immer für einen längeren Zeitraum festgelegt, damit unsere 
Mitglieder Zeit haben, in ihrem Archiv nach geeigneten Fotos zu suchen oder 
aktuell neue Fotos zu machen. Auch der einführende Text zu den Bildern wurde 
eingeführt. 

Die Bilder werden seitdem von einer Gruppe von Mitgliedern ausgesucht. 
Manchmal sind es 40 Bilder, zwischen denen wir auswählen können, manchmal 
nur 10 – abhängig vom Thema. Dabei müssen wir auch darauf achten, dass 
sich die Bilder für den Druck in den Eninger Nachrichten eignen. Denn manche 
Bilder sind toll, aber nur in Farbe und in groß. Mitunter liegen wir mit unserer 
Auswahl daneben und merken es erst am gedruckten Ergebnis. Aber meistens 
kommt es ganz gut hin. 

Mit der Auswahlgruppe kam ein zweiter Anspruch: Wir wollen die Leserinnen 
und Leser der Eninger Nachrichten ermuntern, aus dem Haus zu gehen und 
in ihrer Umgebung selbst Bilder zu machen: mit dem Smartphone, mit einer 
Systemkamera – einfach mit dem, was sie haben. Das Corona-Virus schränkt 
uns ein, aber es fesselt uns nicht an die eigenen vier Wände. Darum suchen wir 
immer auch nach Fotos, die in der Umgebung von Eningen gemacht worden 
sind oder die man überall machen kann, wie die Fotos von Alltagsgegenständen, 
die wir diese Woche zeigen. 

Vielleicht kommt auch der eine oder die andere zu uns, wenn die Beschrän-
kungen der Corona-Zeit wieder fallen und man sich wie früher wieder treffen 
und über Bilder und Bildgestaltung diskutieren kann. Was wir fotografieren und 
wie wir fotografieren, zeigen wir jede Woche in den Eninger Nachrichten. Mehr 
über unsere Arbeit, unser Jahresprogramm 2021 und die Kontaktadressen fin-
den interessierte Fotografinnen und Fotografen auf unserer Internetseite www.
fotofreunde-eningen.de. Die Bilder der Woche und weitere Fotos stehen immer 
auf unserer Instagram-Seite @fotofreunde.eningen 

Gesangverein1833 e.V. Eningen unter Achalm
Auf www.gesangverein-eningen.de finden Sie ebenfalls alle Termine sowie 
weitere Informationen rund um den Verein. 
  
Termine 
  
Montag, 29. März 2021 
19:15 Uhr Online-Probe music and more 
20:15 Uhr Online-Probe Männerchor 
  
Dienstag, 30. März 2021 
17:30 Uhr Online-Probe Achalmfinken 
19:30 Uhr Online-Probe Frauenchor 
  
Mittwoch, 31. März 2021 
19:30 Uhr Online-Ausschusssitzung (wir nutzen denselben Link wie zu den 
Proben) 
  
Rückblick auf den 6. September 2020 
  
Sie fragen sich, was das für ein Datum ist? Eventuell hilft ja das Bild weiter. 
  
Richtig, da war die letzte Spendenwanderung der Kreissparkassen und „Gut für 
Neckar-Alb“. Und da wir auch 2019 schon fleißig wandern waren und auch die 
Beiträge einiger anderer Wanderer auf unser „Konto“ gingen, konnten wir uns 
nun sage und schreibe 785,50 € für unsere Kinderchorarbeit auszahlen lassen. 
  
Noch einmal herzlichen Dank an alle Mitwanderer. 

Eninger Häbles-Wetzer Narrenzunft e.V. 1992
Kinderfasnet 2021 mit Clown Clip und Herr Wunderle 
Das Corona-Virus stellt alles auf dem Kopf. Da die Häbles-Wetzer den traditio-
nellen Kinderumzug und die Kinderfasnet im Narrenstall absagen mussten, hat 
sich der Ausschuss eine super Alternative ausgedacht.
 
Unter dem Motto „Clowns statt Brezeln“ kam die Kinderfasnet in die eigenen 
vier Wände. Danke an Clown Clip und Herr Wunderle für das einstündige Büh-
nenprogramm mit Musik, Zauberei, Clownerie und Jonglage.
 
Die Idee kam gut an und so haben am Rosenmontag ca. 50 Kinder die Show 
von Zuhause aus verfolgt.
 
Die Häbles-Wetzer habe dazu aufgerufen Eindrücke von der Fasnetsparty als 
Bild festzuhalten und dies einzusenden. Alle Einsendungen wurden bei der 
Verlosung berücksichtigt.
 
In den nächsten Tagen werden die Gewinner-Kinder ein Geschenk der Häbles-
Wetzer erhalten. 

Vielen Dank an Alle, die so die Häbles-Wetzer unterstützen. 
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Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Eningen

Wie geht es weiter in Corona Zeiten? 
  
Leider können wir während der Beschränkungen keine Gruppenwanderungen 
anbieten. 
Das ist schade.......... 
Privat können Sie zu zweit oder im Familienkreise kleine und große Wanderungen 
unternehmen, was sich nun im Frühling anbietet. 

Wandern ist gesund für Leib und Seel, besonders in diesen schwierigen Zeiten. 
Wir schlagen deshalb in den Gemeindenachrichten Wanderungen vor, die Sie 
dann auch auf unserer Internetseite nachlesen können. 
  
Unsere Jahreshauptversammlung, welche usprünglich für den 17. April vorge-
sehen war, haben wir neu für den 23. Juli geplant, so es die Corona Pandemie 
dann zulässt. 

Der Maibaum wird dieses Jahr zwar auf dem Spitalhof aufgestellt, weil wir den 
neu gefertigten Kranz mit den Vereinssymbolen ausprobieren und testen wollen. 
Aber ein Fest wird es leider nicht geben können. 

Der Tag des Baumes  wird dieses Jahr am 25. April vom Albverein gestaltet, 
allerdings ebenfalls coronakonform, vermutlich ohne großes Publikum. Dieses 
Jahr ist die Stechpalme Baum des Jahres. Wir werden noch darüber informieren. 
Die Sommersonnwende am Samstag 19. Juni soll dieses Jahr, wenn zuge-
lassen, auf einem neuen Standort stattfinden, über den wir noch informieren 
werden. 
hw 

Foto Walz

Wandern im Vorfrühling auf der Schwäbischen Alb 
Diese Woche schlagen wir eine ausgesprochene Tageswanderung vor, für die 
man sich Zeit nehmen sollte. 

Startpunkt ist der Kornbühl also die Salmendinger Kapelle 
Wählen Sie einen sonnigen Tag mit guter Fernsicht aus, wenn Sie sich in Ihr Auto 
setzen und durch Sonnenbühl nach Salmendingen fahren, um dort unterhalb 
der Salmendinger Kapelle (886 m) zu parken. 

Auf der Wanderkarte 1:35.000 Blatt 25 Burladingen/Sonnenbühl folgt man dem 
Verbindungsweg zum Albvereinsweg mit dem Y Zeichen, der auf den HW 1 am 
Waldrand mündet, um dann zum Dreifürstenstein zu gelangen. Ein herrlicher 
Ausblick ist die Belohnung. 

Für schwindelfreie Wanderer besteht die Möglichkeit auf dem Y Weg zum HW 1 
am Hirschkopf zu gehen, um dort auf den Mössinger Bergrutsch hinabzuschau-
en. Der HW 1 Weg führt auch zum Dreifürstenstein. 

Der Rückweg beginnt am Trauf entlang auf dem HW 1. Er führt bis zur Abzwei-
gung nach Schlatt. Dort wird wieder der Y Weg gewählt. 

Die Strecke beträgt ca. 15 km, aber alles auf der Albhochfläche, also keine 
extremen Steigungen. 

Gutes Schuhwerk, Wanderstöcke und ein kräftiges Vesper werden empfohlen. 
Text H. Walz  Fotos HD Strobel 
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Abteilung Fußball

100 Jahre TSV Eningen Fußballabteilung 
1921-2021 
Jubiläumsveranstaltung am 10.Juli 2021 

Liebe Fußballfreunde des TSV Eningen,
liebe Eningerinnen und Eninger, 
die Fußballabteilung des TSV Eningen feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges 
Bestehen.  

Aus diesem Anlass möchte die Fußballabteilung das Jubiläum mit einer Ausstel-
lung von Bildern, Dokumenten und Anekdoten am Sportgelände im Arbachtal 
feiern. Ob weitere Aktionen stattfinden können, wird die weitere aktuelle Ent-
wicklung zeigen. Sehr interessant sind vor allem die Jahre nach der 75-Jahrfeier 
1996. Selbstverständlich sind auch Dokumente und Bilder der Jahre davor für 
die Fußballabteilung von großem Interesse. 

Daher rufen wir euch alle auf, in eurem „Archiv“ nachzuschauen, ob ihr noch 
Erinnerungsstücke an die Geschichte der TSV Fußballabteilung findet. Schickt 
uns diese einfach digital oder in einem Umschlag mit euren Kontaktdaten an 
die nachstehenden Adressen. Ihr könnt diese gern auch persönlich abge-
ben. 
 
Wir werden die Unterlagen kopieren, digitalisieren und dann umgehend wieder 
an euch zurückgeben. 

Wir bedanken uns im Voraus für eure tatkräftige Unterstützung. 

Eure Unterlagen sendet ihr bitte an: 
Thomas Reinhardt, Wengenstraße 75, 72800 Eningen u.A 
Email: treinhardt1@gmx.net oder

Susi Stingel, Jahnstraße 35, 72800 Eningen u.A 
Email: ustingel@aol.com  
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